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72. (77.) Jahrgang Hannover, den 14. 12. 2022 Nummer 50

Liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter,

zu Beginn dieses Jahres hatten wir noch gehofft, dass die Corona-Pandemie sich dem Ende 
zuneigt und wir wieder ein Stück Normalität erleben würden. Es kam leider ganz anders, 

der Überfall Putins am 24. Februar 2022 auf die Ukraine hat unendliches Leid 
über die dort lebenden Menschen gebracht und dieses Leid dauert bis heute an.

Aber auch für uns hat dieser furchtbare Krieg massive Folgen, 
die Welt ist eine andere seit jenem Donnerstag im Februar. Es ist immer noch unfassbar, 

dass nur wenige Flugstunden von uns entfernt, tagtäglich Menschen getötet werden, 
dass wichtige Infrastruktur mutwillig zerstört wird, dass insbesondere Frauen, Kinder 

und alte Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen.
Ja, auch in anderen Teilen der Welt gibt es Kriege und Notlagen und auch von dort 
fliehen Menschen zu uns nach Niedersachsen. Aber dieser so nahe Ukraine-Krieg 

und das Leid der Menschen dort berührt uns alle in besonderer Weise. Deshalb bin ich 
sehr dankbar, dass viele von Ihnen auch in diesem Jahr wieder große Einsatzbereitschaft
gezeigt haben — an ihrem Arbeitsplatz und oft zusätzlich ehrenamtlich in ihrer Freizeit.

Die Pandemie und vor allem der Angriffskrieg Russlands haben Lieferketten 
und besonders die Energieversorgung ins Wanken gebracht. Insbesondere die Preise
für Lebensmittel und Energie sind stark gestiegen. Das alles sorgt für Unsicherheit. 

Genau dieses Ziel — verunsichern und spalten — verfolgt Präsident Putin 
mit Blick auf unsere Gesellschaft, auf Europa und das internationale Bündnis. 

Unsere klare Antwort sollte deshalb sein: wir lassen uns nicht spalten, wir halten zusammen
und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Der Staat versucht, mit zahlreichen Maßnahmen

Preissteigerungen und soziale Härten abzumildern, aber er wird nicht alles ausgleichen 
können. Wir brauchen auch untereinander Solidarität und Achtsamkeit — insbesondere 

gegenüber den Schwächeren in unserer Gesellschaft.
Ich bin mir sehr bewusst, dass diese schwierigen Zeiten häufig auch für Sie 
und Ihre Familien belastend sind, umso dankbarer bin ich für Ihren Einsatz.

Keine/Keiner von uns weiß, wie sich die aktuelle Energiekrise und die Aufnahme 
von Geflüchteten noch entwickeln werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir 

als Landesverwaltung zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen 
alles dafür tun werden, um den Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft 

und den Institutionen in unserem Land bestmöglich durch die aktuelle Krise zu helfen. 
Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich.

Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie trotz aller Widrigkeiten das kommende Weihnachtsfest 
und den Jahreswechsel zusammen mit Ihren Freunden und Ihrer Familie genießen 

und ein wenig zur Ruhe kommen können. Auch das Jahr 2023 wird herausfordernd werden
und ich bin froh und dankbar, dass Sie auch dann weiterhin engagiert und erfolgreich 

für unsere Gesellschaft und unser Land arbeiten werden.
Ihnen allen frohe Festtage,

Ihr Stephan Weil
Niedersächsischer Ministerpräsident
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7.7 Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in der Regel
vierteljährlich auf Antrag des Zuwendungsempfängers. Die
Anforderung umfasst den Wert der bei Mittelabruf bereits
getätigten, aber noch nicht in einem vorherigen Mittelabruf
abgerechneten Ausgaben. Die Zuwendungen dürfen nur so-
weit und nicht eher ausgezahlt werden, als die zuwendungs-
fähigen Ausgaben vom Zuwendungsempfänger getätigt, zah-
lenmäßig nachgewiesen und von der Bewilligungsstelle ge-
prüft wurden (Ausgabenerstattungsprinzip).

Der Zuwendungsempfänger ist zu verpflichten, seinen Pflich-
ten aus Nummer 6.4 ANBest-EFRE/ESF+ nachzukommen.

Die Bewilligungsstelle hat vor jeder Auszahlung eine Kon-
trolle der nach den anerkannten Durchschnittskostenplänen
geltend gemachten Lehrgangsausgaben durchzuführen. Die
dabei anzuwendende Kontrolldichte unterliegt der Risiko-
einschätzung des Mittelabrufs.

Bereits im Rahmen eines vorherigen Mittelabrufs geprüfte
und anerkannte Ausgaben müssen nicht erneut belegt und
geprüft werden.

Mit dem Mittelabruf für tatsächlich getätigte Ausgaben
sind vom Zuwendungsempfänger vorzulegen:
— ein zahlenmäßiger Nachweis über die im Abrechnungs-

zeitraum tatsächlich durchgeführten Lehrgänge einschließ-
lich Teilnehmerzahlen sowie die hierfür entstandenen
Durchschnittskosten und erhobenen Gebühren sowohl
vor als auch nach Ermäßigung durch die öffentlichen Zu-
wendungen,

— Teilnahmelisten, deren Anforderungen durch die Bewil-
ligungsstelle festgelegt werden,

— die im Rahmen der Bewertung des Fortschritts bei der
Programmdurchführung über das Monitoring zu melden-

den vollständigen und aktualisierten Indikatoren nach
Artikel 17 i. V. m. Anhang I der Verordnung (EU) 2021/
1057.

7.7.1 Der zahlenmäßige Nachweis für Lehrgänge mit Er-
stattungen einer Sozial- oder Lohnausgleichskasse aus einem
Tarifvertrag (z. B. Lehrgänge der Stufenausbildung-Bau) und
der Internatsunterbringungen mit Vollverpflegung sind ge-
trennt von dem der übrigen Lehrgänge zu führen.

7.7.2 Der Mittelabruf beinhaltet auch die vom Erstempfän-
ger nicht selbst, sondern durch beauftragte Träger durchge-
führte Lehrgänge. Der Erstempfänger hat die von den beauf-
tragten Trägern zu führenden Nachweise vor Übernahme in
den eigenen Mittelabruf nach den allgemeinen und besonde-
ren Bewilligungsbedingungen zu prüfen. Eine Ausfertigung
der Prüfvermerke ist dem eigenen Mittelabruf beizufügen.

7.7.3 Ergänzend zu Nummer 6.3 ANBest-EFRE/ ESF+ muss
der zu führende Sachbericht auch Angaben über die im Be-
willigungszeitraum tatsächlich durchgeführten Lehrgänge und
angefallenen Internatsunterbringungen einschließlich Teilneh-
merzahlen sowie der hierfür entstandenen Ausgaben bzw.
Durchschnittskosten enthalten. Die Nummer 6.4 ANBest-
EFRE/ESF+ ist zu beachten.

8. Schlussbestimmungen

Dieser Erl. tritt am 1. 1. 2023 in Kraft und mit Ablauf des
31. 12. 2029 außer Kraft. Der Bezugserlass zu b tritt mit Ab-
lauf des 31. 12. 2023 außer Kraft.

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

— Nds. MBl. Nr. 50/2022 S. 1719

G. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Bauaufsicht;
Führung des Baulastenverzeichnisses

Gem. RdErl. d. MW u. d. MI v. 16. 11. 2022 
— 65-24000/00/11/81-0002 — 

— VORIS 21072 —

Bezug: Gem. RdErl. d. MS u. d. MI v. 30. 9. 2016 (Nds. MBl. S. 989)
— VORIS 21072 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 12. 2022 wie
folgt geändert:
In Nummer 6 Satz 1 wird das Datum „31. 12. 2022“ durch
das Datum „31. 12. 2024“ ersetzt. 

An
die Bauaufsichtsbehörden
das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-
sachsen
die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieure
die anderen behördlichen Vermessungsstellen

— Nds. MBl. Nr. 50/2022 S. 1722

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen

(Städtebauförderungsrichtlinie — R-StBauF —)

RdErl. d. MW v. 14. 12. 2022 
— 61.1-21201.2.17 —

— VORIS 21075 —

Bezug: RdErl. d. MU v. 2. 1. 2019 (Nds. MBl. S. 373)
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1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
(1) Das Land gewährt nach den §§ 164 a und 164 b BauGB

sowie nach Maßgabe dieser Richtlinien und den VV-Gk zu
§ 44 LHO Zuwendungen in Form von Städtebauförderungs-
mitteln zur Förderung der den Gemeinden als Selbstverwal-
tungsaufgabe obliegenden städtebaulichen Erneuerungsmaß-
nahmen.

(2) Das Städtebauförderungsprogramm besteht aus folgen-
den Programmen:
a) Lebendige Zentren — Erhalt und Entwicklung der Stadt-

und Ortskerne
Über das Programm werden städtebauliche Gesamtmaß-
nahmen zur Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und
zum Erhalt von Stadt- und Ortskernen, historischen Alt-
städten, Stadtteilzentren und Zentren in Ortsteilen, zur
Profilierung und Standortaufwertung sowie zum Erhalt
und zur Förderung der Nutzungsvielfalt gefördert. Zudem
wird die Durchführung städtebaulicher Erneuerungsmaß-
nahmen zur umfangreichen Sicherung und Erhaltung
vor allem historischer Stadtkerne mit denkmalwerter und
baukulturell wertvoller Bausubstanz gefördert. Ziel ist
die Entwicklung zu attraktiven, multifunktionalen und
identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten,
Wirtschaft und Kultur. 

b) Sozialer Zusammenhalt — Zusammenleben im Quartier
gemeinsam gestalten
Über das Programm werden städtebauliche Gesamtmaß-
nahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und
Ortsteilen mit besonderem sozialen Entwicklungsbedarf
gefördert. Hierbei handelt es sich um Gebiete, in denen
erhebliche soziale Missstände mit wirtschaftlichen und
städtebaulichen Problemen zusammentreffen und die
aufgrund der Zusammensetzung und der wirtschaftli-
chen Situation der darin lebenden und arbeitenden Men-
schen vor erheblichen sozialen Herausforderungen ste-
hen. Damit soll ein Beitrag zum Abbau sozialräumlicher
Benachteiligungen, zur Erhöhung der Wohn- und Lebens-
qualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration aller Be-
völkerungsgruppen und Stärkung des gesellschaftlichen
Zusammenhalts in den Stadt- und Ortsteilen geleistet
werden.

c) Wachstum und nachhaltige Erneuerung — Lebenswerte
Quartiere gestalten
Über das Programm werden städtebauliche Gesamtmaß-
nahmen der nachhaltigen Erneuerung zur Unterstützung
der Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirt-
schaftlichen und demographischen Wandels in Gebie-
ten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsver-
lusten oder Strukturveränderungen betroffen sind, geför-
dert. Funktionsverluste liegen insbesondere auch dann vor,
wenn ein dauerhaftes Überangebot an baulichen Nutzun-
gen als Folge des sich abzeichnenden demografischen oder
wirtschaftlichen Wandels besteht oder zu erwarten ist.
Ziel ist, durch die frühzeitige Reaktion auf die städtebau-
lichen Auswirkungen der Strukturveränderungen das
Wachstum und die nachhaltige Erneuerung dieser Gebiete
zu lebenswerten Quartieren zu befördern.

In allen Programmen sind Aspekte des Klimaschutzes und
zur Anpassung an den Klimawandel zu berücksichtigen. 

(3) Ein Anspruch auf Aufnahme in das Städtebauförde-
rungsprogramm besteht nicht, vielmehr entscheidet die Pro-
grammbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel des Landes, in
denen auch Finanzhilfen des Bundes enthalten sein können.
Die Aufnahme einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnah-
me in das Städtebauförderungsprogramm begründet keinen
Anspruch auf Fortführung der Förderung der städtebauli-
chen Erneuerungsmaßnahme bei Anpassung und Fortschrei-
bung des Programms.

2. Gegenstand der Förderung

(1) Gegenstand der Förderung ist die gebietsbezogene städte-
bauliche Erneuerungsmaßnahme als Einheit (Gesamtmaßnah-
me), soweit zuwendungsrechtlich nichts anderes bestimmt
wird. Einzelne zuwendungsfähige Maßnahmen zur Vorbe-
reitung oder Durchführung der Gesamtmaßnahme (Einzel-
maßnahmen) werden nur als Bestandteil einer Gesamtmaß-
nahme berücksichtigt.

(2) Gefördert wird die Durchführung einschließlich der Ab-
wicklung der Gesamtmaßnahme (Durchführungsmaßnahme).

(3) Gefördert wird im Fall einer interkommunalen Koope-
ration auch die Vorbereitung der Gesamtmaßnahme (Vorbe-
reitungsmaßnahme). Interkommunale Kooperationen können
innerhalb der in Nummer 1 Abs. 2 genannten Programme
gefördert werden; die Bestimmungen des jeweiligen Pro-
gramms gelten entsprechend, sofern nichts anderes be-
stimmt ist. Interkommunale Kooperation im Sinne dieser
Richtlinien ist das vertraglich geregelte, aufeinander abge-
stimmte und gemeinschaftliche Handeln bei mehreren, we-
sentlichen Aufgabenbereichen, das langfristig angelegt ist.
Die Kooperation erfolgt zwischen mindestens zwei Gemein-
den in räumlich-funktionalem Zusammenhang mit jeweili-
gem Fördergebiet. Die Erarbeitung der interkommunalen
Entwicklungsstrategie (vgl. Nummer 7.1.2.4 Buchst. c) ist
nicht Bestandteil der Vorbereitung.

(4) Die räumliche Abgrenzung der Durchführungsmaß-
nahme erfolgt

a) im Programm „Lebendige Zentren — Erhalt und Entwick-
lung der Stadt- und Ortskerne“

— als Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB,

— als Erhaltungsgebiet nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
oder

— durch Beschluss der Gemeinde nach den §§ 171 b,
171 e Abs. 3 BauGB;

b) im Programm „Sozialer Zusammenhalt — Zusammenle-
ben im Quartier gemeinsam gestalten“

— als Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB, 

— als Erhaltungsgebiet nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
oder

— durch Beschluss der Gemeinde nach § 171 e Abs. 3
BauGB;

c) im Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung —
Lebenswerte Quartiere gestalten“ 

— als Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB,

— als Erhaltungsgebiet nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
oder

— durch Beschluss der Gemeinde nach § 171 b BauGB.

Sollten im begründeten Einzelfall bei kleineren Städten
und Gemeinden die Voraussetzungen für eine förmliche
Festlegung nach dem BauGB fehlen, kann die Gebietsfestle-
gung durch Beschluss der Gemeinde erfolgen.

Die räumliche Abgrenzung der Durchführungsmaßnah-
me darf nicht das gesamte Gemeindegebiet umfassen.

 Für die Vorbereitungsmaßnahme im Fall interkommuna-
ler Kooperation bedarf es einer räumlichen Abgrenzung nur
bei Durchführung vorbereitender Untersuchungen gemäß
§ 141 BauGB. Die räumliche Abgrenzung erfolgt mit dem
Ratsbeschluss nach § 141 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Satz 3 gilt
entsprechend.
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(5) Die Abgrenzung der Gesamtmaßnahme in zuwendungs-
rechtlicher Hinsicht ergibt sich aus dem Städtebauförde-
rungsprogramm.

(6) Die Erweiterung oder Einschränkung der Gesamtmaß-
nahme in räumlicher oder sachlicher Hinsicht ist grundsätz-
lich nur bei Fortschreibung des Städtebauförderungspro-
gramms möglich.

3. Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind Gemeinden. Sie können Städte-

bauförderungsmittel des Landes (Nummer 5.2.3.1) zusam-
men mit ihrem Eigenanteil (Nummer 5.2.3.2) im Rahmen
der VV-Gk Nr. 12 zu § 44 LHO zur Durchführung von Ein-
zelmaßnahmen an Dritte weiterleiten.

4. Zuwendungsvoraussetzungen
(1) Voraussetzung für die Förderung der Gesamtmaßnahme

mit Städtebauförderungsmitteln ist, dass
— der Grundsatz der Nachrangigkeit i. S. des Absatz 2 be-

achtet wird,
— die Ausgaben nicht durch Eigenleistungen, Fremdmittel

oder auf sonstige Weise gedeckt werden können (Grund-
satz der Unrentierlichkeit),

— die Ausgaben der Gesamtmaßnahme nachhaltig eingesetzt
werden, d. h. bei der Gesamtmaßnahme die sozialen und
wirtschaftlichen Interessen mit der langfristigen Siche-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen in Einklang ge-
bracht werden,

— sofern es sich um eine Durchführungsmaßnahme handelt,
für das Fördergebiet ein integriertes (städtebauliches)
Entwicklungskonzept vorliegt, das die Anforderungen in
Absatz 3 erfüllt und

— die Gesamtmaßnahme in das Städtebauförderungspro-
gramm aufgenommen ist.

(2) Städtebauförderungsmittel werden nur eingesetzt, wenn
die Ausgaben weder von der Gemeinde selbst noch von an-
deren öffentlichen Stellen gedeckt werden können. 

Daher sind Ausgaben für Maßnahmen nicht förderfähig,
für die ein anderes Förderprogramm des Bundes, des Landes
oder der EU besteht. Davon abweichend sind diese Ausgaben
zuwendungsfähig, wenn die Gemeinde feststellt, dass der
Einsatz anderer Fördermittel tatsächlich nicht möglich ist.   

Städtebauförderungsmittel sind mit Fördermitteln der EU
für Maßnahmen der Europäischen Struktur- und Investiti-
onsfonds kumulierbar, soweit der Zuwendungszweck dieser
Mittel mit dem Zuwendungszweck nach Nummer 1 Abs. 2
übereinstimmt und die Gemeinde Zuwendungsempfänger ist. 

Städtebauförderungsmittel sind mit Förder- oder Darlehens-
mitteln aus anderen Programmen für die Modernisierung
oder Instandsetzung von Gebäuden i. S. der Nummer 5.3.3.1
oder die Errichtung oder Änderung von Gemeinbedarfs-
oder Folgeeinrichtungen i. S. der Nummer 5.3.3.2 kumulier-
bar. Der Einsatz von Städtebauförderungsmitteln kommt nur
soweit in Betracht, als die Ausgaben für die betreffende Ein-
zelmaßnahme ohne Berücksichtigung der Finanzierungsmit-
tel nach diesen Richtlinien aus den nachhaltig erzielbaren
Erträgen nicht finanziert werden können.

(3) Für das fördergebietsbezogene integrierte (städtebauliche)
Entwicklungskonzept gelten, unter Berücksichtigung der Größe
der Gemeinde, die folgenden Anforderungen:
— Es wird unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger

erstellt.
— Es ist in ein ggf. bereits vorhandenes gesamtstädtisches

Konzept einzubetten oder davon abzuleiten.
— Es ist mit bereits vorhandenen oder beabsichtigten Pla-

nungen, Konzepten und Strategien in der Region, insbe-
sondere mit den Regionalen Handlungsstrategien des
örtlich zuständigen ArL, abzustimmen.

— Es enthält im Wesentlichen folgende inhaltliche Bausteine,
die umfassend darzustellen sind:
— städtebauliche Missstände, Handlungsbedarfe und Sa-

nierungsziele,

— daraus abgeleitete Maßnahmen, einschließlich Ansätze
zur langfristigen Verstetigung über den Zuwendungs-
zeitraum hinaus,

— ganzheitliche Auseinandersetzung mit den Themen
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sowie die
Ableitung konkreter Ziele und Maßnahmen dazu,

— Kosten- und Finanzierungsübersicht.
— Das integrierte (städtebauliche) Entwicklungskonzept ist

vom Rat der Gemeinde zu beschließen; im Fall einer in-
terkommunalen Kooperation von den Räten der koope-
rierenden Gemeinden.

— Die Aktualität des integrierten (städtebaulichen) Entwick-
lungskonzepts ist sicherzustellen. Für die Fortschreibung
gelten die vorstehenden Anforderungen entsprechend.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart, Finanzierungsart, Form und Höhe der
Zuwendung

(1) Die Zuwendung wird im Wege der Anteilsfinanzierung
als Projektförderung in Form eines nicht rückzahlbaren Zu-
schusses gewährt. Projekt in diesem Sinne ist die Gesamt-
maßnahme.

(2) Die Zuwendung beträgt außer in den Fällen der Num-
mer 5.2.3.2 Abs. 2 maximal zwei Drittel der durch Einnah-
men nicht gedeckten zuwendungsfähigen Ausgaben.

5.2 Finanzierungsmittel
Der Finanzierung zuwendungsfähiger Ausgaben im Rahmen

der Gesamtmaßnahme dienen:
5.2.1 Zweckgebundene Einnahmen

Zweckgebundene Einnahmen sind:
5.2.1.1 Ausgleichsbeträge der Eigentümerinnen oder

Eigentümer nach § 154 BauGB,
5.2.1.2 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und

Beiträge nach dem NKAG im Zusammen-
hang mit der Gesamtmaßnahme, soweit sie
nicht unmittelbar für die Deckung der Aus-
gaben für Einzelmaßnahmen verwendet
werden; im Zuge der Durchführung der Ge-
samtmaßnahme erzielte Einnahmen der Ge-
meinde aufgrund von Landesgesetzen (z. B.
Ablösebeträge nach NBauO), soweit sie nicht
unmittelbar für die Deckung der Ausgaben
für Einzelmaßnahmen verwendet werden,

5.2.1.3 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken
aus dem Sanierungsvermögen; hierbei sind
die Werte zugrunde zu legen, die sich aus
der Anwendung des § 153 Abs. 4 BauGB
bzw. des § 194 BauGB ergeben,

5.2.1.4 Überschüsse aus Umlegungen im Förderge-
biet,

5.2.1.5 Zinsen bei der Vergabe von Erbbaurechten,
5.2.1.6 Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlun-

gen der Gemeinde an Dritte, soweit diese aus
Finanzierungsmitteln der Gesamtmaßnah-
me gewährt worden sind,

5.2.1.7 Überschüsse aus der Bewirtschaftung von
Grundstücken und anderen Vermögensge-
genständen,

5.2.1.8 Leistungen Dritter auf der Grundlage städte-
baulicher Verträge,

5.2.1.9 Zuschüsse öffentlicher Haushalte, soweit diese
nicht den Eigenmitteln der Gemeinde zuge-
rechnet werden,

5.2.1.10 Zinserträge.
Die zweckgebundenen Einnahmen dienen ausschließ-
lich der Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausga-
ben im Rahmen der Gesamtmaßnahme. Sie sind,
soweit sie bereits tatsächlich erzielt worden sind, vor
den Städtebauförderungsmitteln des Landes und den
Eigenmitteln der Gemeinde einzusetzen.
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5.2.2 Sonstige Einnahmen/Wertausgleich zulasten der Ge-
meinde
Als sonstige Einnahme gilt der Wertausgleich zulas-
ten der Gemeinde für verbleibende Grundstücke.
Für mit Städtebauförderungsmitteln und/oder mit zweck-
gebundenen Einnahmen erworbene sowie für von der
Gemeinde bereitgestellte Grundstücke gilt Folgendes:
5.2.2.1 Werden ausnahmsweise Grundstücke, die für

private Zwecke nutzbar sind, in das Liegen-
schaftsvermögen der Gemeinde übernommen
oder zurückgenommen, ist ein Wertaus-
gleich zulasten der Gemeinde vorzunehmen.

5.2.2.2 Vom Wertausgleich ausgenommen sind
Grundstücke, für die baurechtlich Erschlie-
ßungsanlagen oder die Errichtung von Ge-
meinbedarfs- und Folgeeinrichtungen vorge-
sehen sind.

5.2.2.3 Übernimmt die Gemeinde Flächen, auf de-
nen nicht oder nur teilweise zuwendungsfä-
hige Erschließungsanlagen oder Gemeinbe-
darfs- und Folgeeinrichtungen errichtet wur-
den oder noch werden, so wird ein voller
bzw. anteiliger Wertausgleich zulasten der
Gemeinde vorgenommen; es ist höchstens
von dem Wert auszugehen, den diese Flä-
chen nach § 153 Abs. 3 bzw. § 194 BauGB,
bezogen auf den Zeitpunkt des Erwerbs oder
der Bereitstellung, hatten.

5.2.2.4 Soweit Grundstücke im Wege der Vergabe
von Erbbaurechten oder sonstigen Nutzungs-
rechten einer privaten Nutzung zugeführt
wurden, ist in der Abrechnung der Ver-
kehrswert als Wertausgleich zulasten der
Gemeinde anzusetzen. Der Verkehrswert ist
für das belastete Grundstück unter Berück-
sichtigung der rechtlichen und tatsächli-
chen Neuordnung des Gebietes der Gesamt-
maßnahme zu ermitteln.

5.2.2.5 Wird bei einem bebauten Grundstück das
Erbbaurecht in der Weise bestellt, dass das
Bauwerk gegen Zahlung eines einmalig zu
leistenden Entgelts übergeht, so ist dieses
Entgelt neben dem Erbbaurecht als Einnah-
me unter dem Begriff „Grundstückserlöse“
anzusetzen.

5.2.2.6 Zur Durchführung des Wertausgleichs ist der
Verkehrswert der Grundstücke einschließ-
lich Bebauung unter Berücksichtigung der
rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung
des Gebietes der Gesamtmaßnahme, bezo-
gen auf den Zeitpunkt des Abschlusses der
Gesamtmaßnahme, als Einnahme anzusetzen.

5.2.2.7 Bei vorzeitiger Übernahme der Grundstücke
in das Liegenschaftsvermögen der Gemeinde
ist der Verkehrswert auf den Zeitpunkt der
vorzeitigen Übernahme zu beziehen.

5.2.2.8 Beträge im Rahmen des Wertausgleichs gel-
ten als Einnahmen, die nach der Abrech-
nung anfallen.

Für Grundstücke der Gemeinde, die nicht nach Num-
mer 6 Abs. 1 der Gesamtmaßnahme als Sanierungs-
vermögen zur Verfügung gestellt und daher auch
nicht in das Treuhandvermögen nach § 160 BauGB
überführt worden sind, ist ein Wertausgleich zulasten
der Gemeinde in der Weise vorzunehmen, dass die
dem Ausgleichsbetrag nach § 154 BauGB entspre-
chende Wertsteigerung den Ausgleichsbeträgen zuge-
rechnet wird.

5.2.3 Städtebauförderungsmittel
Städtebauförderungsmittel sind:
5.2.3.1 Städtebauförderungsmittel des Landes

Städtebauförderungsmittel des Landes wer-
den zur Finanzierung der durch zweckge-

bundene Einnahmen und sonstige Einnah-
men nicht gedeckten zuwendungsfähigen
Ausgaben der Gesamtmaßnahme gewährt.
Die dem Land nach Artikel 104 b GG ge-
währten Finanzhilfen des Bundes sind in
den Städtebauförderungsmitteln des Landes
enthalten und kommen daher nicht geson-
dert zum Einsatz.

5.2.3.2 Eigenmittel der Gemeinde

(1) Der durch zweckgebundene Einnahmen,
sonstige Einnahmen und durch Städtebau-
förderungsmittel des Landes nicht gedeckte
Teil der zuwendungsfähigen Ausgaben der
Gesamtmaßnahme ist durch Eigenmittel der
Gemeinde zu tragen. Der durch Eigenmittel
zu finanzierende Anteil beträgt mindestens
ein Drittel der durch Einnahmen nicht ge-
deckten zuwendungsfähigen Ausgaben. Zu-
wendungen von Gemeindeverbänden oder
vergleichbaren Stellen an die Gemeinde zur
Finanzierung von Ausgaben der Gesamtmaß-
nahme, die nicht zweckgebundene Einnah-
men nach Nummer 5.2.1 darstellen, können
auf den Eigenanteil angerechnet werden.
Der Eigenanteil der Gemeinde kann nicht
durch zweckgebundene Einnahmen, sonsti-
ge Einnahmen oder durch Städtebauförde-
rungsmittel des Landes aufgebracht werden.
Auch eine Vor- oder Zwischenfinanzierung
des Eigenanteils der Gemeinde durch diese
Mittel ist ausgeschlossen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 kann der
durch Eigenmittel zu finanzierende Anteil in
einem Programmjahr abgesenkt werden, wenn

— die für das jeweilige Programmjahr maß-
gebliche Verwaltungsvereinbarung Städ-
tebauförderung eine entsprechende Ab-
senkung bei Gemeinden in Haushaltssi-
cherung ermöglicht,

— die Gemeinde mit einer der Anmeldung
beizufügenden ergänzenden Erklärung
nach dem Muster 9 (vgl. Nummer 7.1.2.1
Buchst. c) eine Absenkung des Eigenan-
teils geltend macht und 

— sie mit einer der Anmeldung beizufügen-
den ergänzenden kommunalaufsichtlichen
Stellungnahme nach dem Muster 10 (vgl.
Nummer 7.1.2.1 Buchst. c) nachweist,
dass eine der dort in den Nummern 1.3.1
bis 1.3.5 genannten Voraussetzungen auf
die Finanzlage der Gemeinde zutrifft, sie
sich mithin im Sinne dieser Richtlinie in
der Haushaltssicherung befindet. 

Im Fall einer interkommunalen Kooperation
gilt Satz 1 entsprechend, wenn mindestens
eine Gemeinde die Voraussetzungen erfüllt.

(3) Die Bewilligungsbehörde kann im Ein-
zelfall auf Antrag der Gemeinde zulassen,
dass Mittel, die eine geförderte Eigentü-
merin oder ein geförderter Eigentümer auf-
bringt, als Eigenmittel der Gemeinde gewer-
tet werden, wenn

— in der Gemeinde eine besondere Haus-
haltslage im Sinne der Nummern 2.2.1 bis
2.2.6 des Muster 11 (vgl. Nummer 7.1.2.1
Buchst. c) besteht und dies bezüglich der
Nummern 2.2.1 bis 2.2.5 von der zu-
ständigen Kommunalaufsichtsbehörde an-
hand des Muster 12 (vgl. Nummer 7.1.2.1
Buchst. c) bestätigt wird,

— konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass die Einzelmaßnahme anderenfalls
unterbleiben würde und
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— der von der Gemeinde selbst aufgebrachte
Eigenanteil dabei mindestens 10 % der
der Einzelmaßnahme zurechenbaren Aus-
gaben beträgt.

Mittel der Eigentümerin oder des Eigentü-
mers, die bereits nach den Regelungen der
Nummer 5.3 zu berücksichtigen sind, kön-
nen nicht als gemeindliche Eigenmittel ge-
wertet werden. Der Antrag ist bei der Be-
willigungsbehörde nach dem Muster 13 (vgl.
Nummer 7.1.2.1 Buchst. c) zu stellen. Die
nach Zulassung durch die Bewilligungsbe-
hörde als Eigenmittel der Gemeinde gewer-
teten Mittel einer geförderten Eigentümerin
oder eines geförderten Eigentümers gelten
nicht als Einnahmen i. S. der Nummer 5.2.1.8.

5.3 Zuwendungsfähige Ausgaben

(1) Die Finanzierungsmittel nach Nummer 5.2 dienen der
Deckung der zuwendungsfähigen Ausgaben der Gesamt-
maßnahme („Bruttokosten“).

(2) Bemessungsgrundlage für die Städtebauförderungsmit-
tel des Landes und die Eigenmittel der Gemeinde sind die
durch erneuerungsbedingte (im Rahmen der Gesamtmaß-
nahme erzielte) Einnahmen oder auf sonstige Weise nicht
gedeckten zuwendungsfähigen Ausgaben der Gesamtmaß-
nahme („Nettokosten“).

(3) Die zuwendungsfähigen Ausgaben der Gesamtmaß-
nahme bestimmen sich nach den berücksichtigungsfähigen
Einzelmaßnahmen und den ihnen zurechenbaren Ausga-
ben. Soweit in diesen Richtlinien nichts anderes bestimmt
ist, sind bei einer Einzelmaßnahme die Ausgaben zurechen-
bar, die nicht durch Eigenleistungen, Fremdmittel oder auf
sonstige Weise gedeckt werden können (unrentierliche Kos-
ten). 

(4) Im Fall einer Durchführungsmaßnahme sind alle Aus-
gaben der Gemeinde für die Durchführung einschließlich
der Abwicklung der Gesamtmaßnahme nach Maßgabe der
Bestimmungen der Nummern 5.3.1 bis 5.3.4 zuwendungsfä-
hig, soweit sie den für die Gesamtmaßnahme im Förde-
rungsprogramm vorgesehenen Kostenrahmen nicht über-
schreiten. Die Programmbehörde kann die Überschreitung
des Kostenrahmens zulassen, bevor die Verpflichtungen zur
Leistung der Ausgaben begründet werden. Eine Erhöhung
des Kostenrahmens ist nur im Wege der Programmfort-
schreibung möglich. Im Fall einer Vorbereitungsmaßnahme
sind alle Ausgaben der Gemeinde für die Vorbereitung der
Gesamtmaßnahme nach Maßgabe der Nummern 5.3 Abs. 7
und 5.3.1 zuwendungsfähig, soweit sie den für die Gesamt-
maßnahme im Förderungsprogramm vorgesehenen Kosten-
rahmen nicht überschreiten. Die Sätze 2 und 3 gelten ent-
sprechend.

(5) Die Voraussetzungen müssen zu dem Zeitpunkt erfüllt
sein, zu dem die Verpflichtung zur Leistung der Ausgaben
begründet wird. Maßgeblich ist die jeweils zu diesem Zeit-
punkt geltende Fassung dieser Richtlinien. 

(6) Die Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben für die
Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entsteht mit Ein-
gehung und in Höhe der vertraglichen Verpflichtungen, so-
weit nichts anderes bestimmt ist.

(7) Als zuwendungsfähige Ausgaben einer Vorbereitungs-
maßnahme im Fall interkommunaler Kooperation kommen
die notwendigen Ausgaben für die erstmalige Erstellung des
integrierten (städtebaulichen) Entwicklungskonzepts in pau-
schalierter Form in Betracht.

(8) Als zuwendungsfähige Ausgaben einer Durchführungs-
maßnahme kommen folgende Gruppen von Ausgaben in Be-
tracht:

— weitere Vorbereitung (Nummer 5.3.1),

— Ordnungsmaßnahmen (Nummer 5.3.2),

— Baumaßnahmen (Nummer 5.3.3),

— sonstige Maßnahmen (Nummer 5.3.4).

In allen Gruppen von Ausgaben kommen Maßnahmen des
Klimaschutzes und zur Anpassung an den Klimawandel in
Betracht, insbesondere durch die Verbesserung der grünen
und blauen Infrastruktur. Dazu gehören z. B. energetische
Gebäudemodernisierung, nachhaltige Mobilität, Nutzung
ressourcenschonender Baustoffe, Bodenentsiegelung, Schaf-
fung von Grünanlagen und Freiräumen, Vernetzung von
Grün- und Freiflächen, Begrünung von Bauwerksflächen,
Erhöhung der Biodiversität, Stärkung der doppelten Innen-
entwicklung sowie Maßnahmen der wassersensiblen Stadt-
und Freiraumplanung und zur Reduzierung des Wärmeinse-
leffektes. Ausgaben, die durch die Berücksichtigung der Be-
lange des Klimaschutzes/Klimaanpassungsmaßnahmen zu-
sätzlich entstehen, werden entsprechend berücksichtigt.
5.3.1 Ausgaben für Maßnahmen der weiteren Vorbereitung

(1) Nicht-investive Maßnahmen sind förderfähig, wenn
sie der Investitionsvorbereitung oder -begleitung dienen.
Ausgaben für Maßnahmen der weiteren Vorbereitung sind
im besonderen Maße sparsam und wirtschaftlich einzuset-
zen. Berücksichtigt werden Ausgaben für die in § 140 Nrn. 3
bis 6 BauGB genannten Einzelmaßnahmen (§ 164 a Abs. 2
Nr. 1 BauGB), soweit diese erforderlich sind, um das Ziel
der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme zu erreichen
(erneuerungsbedingte Ausgaben). 

(2) Als Ausgaben für Maßnahmen der weiteren Vorberei-
tung werden weiterhin berücksichtigt Ausgaben für
a) die Fortschreibung des integrierten (städtebaulichen) Ent-

wicklungskonzepts,
b) die Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsüber-

sicht,
c) städtebauliche Gutachterverfahren und Wettbewerbe,
d) Untersuchungen über die Erforderlichkeit und Möglich-

keit von Baumaßnahmen (z. B. Bauvorentwürfe bis zum
Maßstab 1 : 200, Kostenschätzungen),

e) den Erlass von Erhaltungssatzungen für das Fördergebiet,
f) den Erlass von örtlichen Bauvorschriften über die Gestal-

tung nach § 84 NBauO,
g) Untersuchungen über Verkehrswerte von Grundstücken,
h) Untersuchungen über die Bevölkerungsstruktur,
i) die ökologische Bestandsaufnahme,
j) die Beteiligung und Mitwirkung der Bürgerinnen und

Bürger (auch „Tag der Städtebauförderung“), auch durch
ein Quartiers- oder Citymanagement insbesondere als
Anlaufstelle in der Nachbarschaft und zur Koordinie-
rung der Angebote und Maßnahmen im Quartier. 

(3) Vergütungen für Sanierungsträger und andere Beauf-
tragte (§ 157 BauGB) werden als Ausgaben für Maßnahmen
der weiteren Vorbereitung berücksichtigt, wenn folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:
a) die Tätigkeit des Beauftragten muss sich auf zuwen-

dungsfähige Aufgaben der Gemeinde bei der Durchfüh-
rung der städtebaulichen Erneuerung beziehen; hierzu
gehören auch begleitende städtebauliche und gestalteri-
sche Beratungsleistungen, insbesondere
— die Bewertung von Baugesuchen und Baumaßnahmen,
— Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Ab-

wicklung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme,
— Beratung von Eigentümerinnen und Eigentümern über

die Einhaltung von Auflagen der Denkmalpflege,
wenn sie nicht zu den vom Beauftragten ohnehin ge-
schuldeten Leistungen gehören und

b) die Vergütung darf nur für Leistungen gewährt werden,
die nicht durch Honorare für bestimmte Einzelleistungen
abgegolten sind.

(4) Die Vergütung ist grundsätzlich nur bis zur Höhe von
6 % der zuwendungsfähigen Ausgaben der Gesamtmaßnah-
me — ohne Ausgaben des Grunderwerbs — förderungsfähig
(Förderobergrenze). Wird kein Sanierungsträger oder ander-
er Beauftragter eingesetzt, beträgt die Förderobergrenze für
begleitende städtebauliche und gestalterische Beratungsleis-
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tungen grundsätzlich insgesamt 3 % der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben der Gesamtmaßnahme — ohne Ausgaben des
Grunderwerbs.

(5) Zur stärkeren Beteiligung und Mitwirkung von Betrof-
fenen kann die Gemeinde einen Fonds einrichten, dessen
Mittel aufgrund der Entscheidung eines lokalen Gremiums
verwendet werden (Verfügungsfonds). Der Fonds finanziert
sich in der Regel bis zu 50 % aus Mitteln der Städtebauför-
derung und mindestens zu 50 % aus Mitteln von Wirtschaft,
Immobilien- und Standortgemeinschaften, Privaten oder zu-
sätzlichen Mitteln der Gemeinde. Fonds im Programm Sozi-
aler Zusammenhalt — Zusammenleben im Quartier gemein-
sam gestalten und in besonderen Ausnahme- und Einzelfäl-
len können bis zu 100 % aus Mitteln der Städtebauförde-
rung finanziert werden. Die Mittel der Städtebauförderung
werden für Investitionen und investitionsvorbereitende und
investitionsbegleitende Maßnahmen einschließlich bürger-
schaftlichen Engagements verwendet, im Programm Sozialer
Zusammenhalt — Zusammenleben im Quartier gemeinsam
gestalten zusätzlich gemäß § 171 e BauGB.
5.3.2 Ausgaben für die Durchführung von Ordnungsmaßnah-

men
Berücksichtigt werden die erneuerungsbedingten Ausgaben

für die in § 147 BauGB genannten Einzelmaßnahmen (§ 164 a
Abs. 2 Nr. 2 BauGB).
5.3.2.1 Erwerb von Grundstücken (§ 147 Satz 1 Nr. 1 BauGB)

(1) Zuwendungsfähig sind Ausgaben für den Erwerb von
Grundstücken einschließlich der vorhandenen Gebäude
und sonstiger baulicher Anlagen bis zur Höhe des Verkehrs-
wertes bzw. im umfassenden Sanierungsverfahren bis zur
Höhe des Wertes, der sich in entsprechender Anwendung
des § 153 Abs. 3 BauGB ergibt. Diese Beschränkung gilt
auch beim Erwerb vor Festlegung des Gebietes. Der Wert ist
in der Regel durch ein Wertgutachten des Gutachteraus-
schusses nach § 193 BauGB oder einer oder eines öffentlich
bestellten Sachverständigen nachzuweisen. Zu den Ausga-
ben für den Erwerb zählen auch notwendige Nebenkosten
(z. B. Grunderwerbsteuer, Ausgaben für Notar- und An-
waltskosten, Maklerprovision, Ausgaben für Vermessungs-
leistungen und Wertgutachten).

Nicht als Ausgaben des Grunderwerbs berücksichtigt werden
die nach Nummer 5.3.2.3 (Bodenordnung), Nummer 5.3.2.4
(Umzug von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Betrie-
ben), Nummer 5.3.2.5 (Freilegung von Grundstücken), Num-
mer 5.3.2.7 (Sonstige Ordnungsmaßnahmen) oder Nummer
5.3.3.3 (Verlagerung oder Änderung von Betrieben) zure-
chenbaren Entschädigungen.

(2) Ein Zwischenerwerb von Grundstücken ist nur unter
der Voraussetzung zuwendungsfähig, dass die Veräußerung
an die Endnutzerin oder den Endnutzer im Rahmen des in-
tegrierten (städtebaulichen) Entwicklungskonzepts zu einem
dem Grundstückswert bei Neuordnung entsprechenden
Kaufpreis erfolgt. Der Verkaufspreis, zu dem die Gemeinde
das Grundstück weiter veräußert, darf grundsätzlich nicht
unter dem Preis liegen, zu dem die Gemeinde das Grund-
stück erworben hat. Kommt es im Ausnahmefall zu einem
tatsächlichen Wertverlust des Grundstücks, sodass der Ver-
kaufspreis unter dem Preis liegt, zu dem die Gemeinde das
Grundstück erworben hat, ist der Grundstückswert durch
eine oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen oder
durch Gutachten des Gutachterausschusses nachzuweisen.

(3) Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken außer-
halb des Fördergebietes können berücksichtigt werden, so-
weit das Grundstück für
— den Bau von Erschließungsanlagen,
— Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen,
— Ersatzbauten und Ersatzanlagen oder
— Ausgleichsmaßnahmen i. S. des § 147 Satz 2 BauGB
benötigt wird, für die die übrigen Voraussetzungen für den
Einsatz von Städtebauförderungsmitteln vorliegen oder soweit
es
— als Austausch- oder Ersatzland für Betroffene benötigt wird

oder

— von der Gemeinde auf Verlangen der Eigentümerin oder
des Eigentümers nach den Vorschriften des BauGB über-
nommen werden muss.

5.3.2.2 Wertausgleich zugunsten der Gemeinde

(1) Für Grundstücke, die aus dem Vermögen der Gemein-
de für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt wurden (Num-
mer 6 Abs. 1 Buchst. c bis g), wird im Rahmen der Abrech-
nung ein Wertausgleich zugunsten der Gemeinde vorgenom-
men. Die Gemeinde erhält diesen Wertausgleich nur für die
im Zeitpunkt der Bereitstellung privat nutzbaren Grund-
stücke, nicht für Flächen, die für eine öffentliche Nutzung
(Erschließungsanlage, Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung)
vorgesehen waren.

(2) Maßgebend für die Vornahme des Wertausgleichs zu-
gunsten der Gemeinde ist die baurechtliche Zulässigkeit der
auf den betreffenden Grundstücken vorhandenen Nutzung,
insbesondere die Festsetzung der Nutzungsart in einem Be-
bauungsplan.

(3) Zur Ermittlung des Wertausgleichs ist wie folgt zu ver-
fahren:

a) Die Gemeinde hat ein Verzeichnis aller bereitgestellten
Grundstücke nach den Mustern 7 und 7 a (Erläuterungen)
(vgl. Nummer 7.1.2.1 Buchst. c) aufzustellen.

b) Im umfassenden Sanierungsverfahren ist der Verkehrs-
wert nach Maßgabe des § 153 Abs. 3 BauGB und im Üb-
rigen nach Maßgabe des § 194 BauGB zugrunde zu legen.

c) Es ist der Verkehrswert der Grundstücke einschließlich
der Bebauung, bezogen auf den Zeitpunkt der Bereitstel-
lung der Grundstücke, als Ausgabe anzusetzen; der Ver-
kehrswert ist um die Beträge der Grundstücks- und
Gebäudewerte zu mindern, die bereits Gegenstand der
Förderung waren und dadurch in die Abrechnung einge-
hen.

(4) Im Gegensatz zum Wertausgleich zulasten der Gemeinde,
der durch die Entnahme von Grundstücken aus dem Sanie-
rungsvermögen in der Regel erst am Ende des Zuwendungs-
verfahrens ermittelt werden kann, kann der Wertausgleich
zugunsten der Gemeinde bereits frühzeitig ermittelt und in
Kosten- und Finanzierungsübersichten und in Zwischenab-
rechnungen für Städtebauförderungsmittel eingestellt werden.

5.3.2.3 Bodenordnung (§ 147 Satz 1 Nr. 1 BauGB)

Zuwendungsfähig sind die Ausgaben der Maßnahmen, die
nach den Bestimmungen des Städtebaurechts zur rechtli-
chen und tatsächlichen Neuordnung der Grundstücke ent-
sprechend den Zielen der städtebaulichen Erneuerungsmaß-
nahme durchgeführt werden. Dies gilt auch für die Ausgaben
bei einer entsprechenden vertraglichen Regelung.

5.3.2.4 Umzug von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie
Betrieben (§ 147 Satz 1 Nr. 2 BauGB)

Zuwendungsfähig sind Ausgaben

a) für Umzüge von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie
Betrieben, die durch eine vertragliche oder gesetzliche
Verpflichtung der Gemeinde zur Entschädigung, insbe-
sondere bei der Verwirklichung des Sozialplans (§ 180
BauGB), bei der Aufhebung von Miet- und Pachtverhält-
nissen (§ 185 BauGB) oder im Rahmen des Härteaus-
gleichs (§ 181 BauGB) entstehen;

b) für die Unterbringung in Zwischenunterkünften sowie
für Entschädigungen für andere umzugsbedingte Vermö-
gensnachteile, wenn und soweit diese Vermögensnach-
teile nicht bei der Bemessung der Entschädigung für den
Rechtsverlust berücksichtigt worden sind; dies gilt auch
für Umzüge, die im Zusammenhang mit geförderten Mo-
dernisierungsmaßnahmen stehen;

c) für ein Umzugsmanagement. Ausgaben für ein Umzugs-
management sind in angemessenem Umfang zuwen-
dungsfähig, soweit sie nicht zu den Ausgaben nach
Nummer 5.3.1 Abs. 3 (Vergütung für Sanierungsträger
und andere Beauftragte) oder nicht zu den Ausgaben ge-
hören, die nach Nummer 5.3.1 Abs. 4 der geltenden För-
derobergrenze unterliegen.



Nds. MBl. Nr. 50/2022

1728

5.3.2.5 Freilegung von Grundstücken (§ 147 Satz 1 Nr. 3 BauGB)

Zuwendungsfähig sind die Ausgaben der Maßnahmen,
die für die Durchführung der baulichen oder sonstigen Nut-
zung von Grundstücken entsprechend den Zielen und
Zwecken der städtebaulichen Erneuerung notwendig sind.
Hierzu gehören insbesondere

a) Abbruch- und Abräummaßnahmen einschließlich Neben-
kosten; sofern das vom Rückbau betroffene Gebäude mit
Wohnungsbauförderungsmitteln gefördert wurde, ist von
der Gemeinde jeweils eine Abstimmung mit der für die
Vergabe dieser Förderungsmittel zuständigen Bewilli-
gungsbehörde herbeizuführen,

b) für die Verkehrssicherung oder die Zwischennutzung
des Grundstücks erforderliche Maßnahmen,

c) der Abbau von Bodenversiegelungen (Entsiegelung),

d) die Beseitigung von Altlasten, soweit diese nicht von ei-
nem Dritten zu tragen sind,

e) die von der Gemeinde ausgelösten oder von ihr zu tra-
genden Entschädigungen oder Wertverluste; Wertverlus-
te werden nur insoweit berücksichtigt, als der Wert des
Gebäudes nicht bereits im Rahmen der Förderung des
Grunderwerbs oder der Bodenordnung berücksichtigt
worden ist,

f) die Freilegung, Ausgrabung und Sicherung von Boden-
funden, soweit nicht nach Landesrecht ein Dritter die
Ausgaben zu tragen verpflichtet ist.

5.3.2.6 Herstellung oder Änderung von Erschließungsanla-
gen (§ 147 Satz 1 Nr. 4 BauGB)

(1) Zuwendungsfähig sind Ausgaben für die Herstellung
neuer oder die Änderung vorhandener Erschließungsanla-
gen, soweit die Erschließungsmaßnahmen zur Erreichung
der Ziele und Zwecke der städtebaulichen Erneuerungsmaß-
nahme erforderlich sind (erneuerungsbedingte Erschließung).
Dabei sind die Belange des Klimaschutzes und/oder zur An-
passung an den Klimawandel angemessen zu berücksichti-
gen (z. B. nachhaltige Mobilität durch Ausbau der Fuß- und
Radwegeverbindungen, Nutzung ressourcenschonender Bau-
stoffe, versickerungsfähige Oberflächengestaltung, Erhalt oder
Erweiterung von Grünflächen und Freiräumen). Zu den Er-
schließungsanlagen gehören auch Brücken, Tunnel und Un-
terführungen mit den dazugehörigen Rampen. Abweichend
von Satz 1 sind Ausgaben für die Herstellung neuer oder die
Änderung vorhandener Brücken, Tunnel und Unterführun-
gen mit den dazugehörigen Rampen nur zuwendungsfähig,
soweit die Erschließungsmaßnahmen zur Erreichung der
Ziele und Zwecke der städtebaulichen Erneuerungsmaßnah-
me zwingend erforderlich sind.

(2) Bei Anlagen, für die Beiträge, Gebühren oder sonstige
Entgelte erhoben werden können (z. B. Parkhäuser, Ver- und
Entsorgungsanlagen), werden nur die Ausgaben berücksich-
tigt, die nicht durch Einnahmen oder angemessenen Einsatz
von Eigenleistungen und Fremdmitteln unter Berücksichti-
gung nachhaltig erzielbarer Erträge gedeckt werden können.
Dies gilt nicht für Beiträge, deren Erhebung nach § 154
Abs. 1 Sätze 3 und 4 BauGB ausgeschlossen ist.

5.3.2.7 Sonstige Ordnungsmaßnahmen (§ 147 Satz 1 Nr. 5
BauGB)

Berücksichtigt werden, soweit nicht bereits anderweitig
erfasst:

a) Verluste aus der Bewirtschaftung von Grundstücken im
Sanierungsvermögen bis zum Abschluss der Baumaßnah-
men,

b) Aufwendungen, die von der Gemeinde nach § 150 BauGB
zu erstatten sind,

c) Ausgaben für den Härteausgleich und sonstige von der
Gemeinde im Rahmen der Durchführung von Ordnungs-
maßnahmen zu tragenden Ausgaben zur Verwirklichung
des Sozialplans (z. B. Entschädigung nach § 185 BauGB),

d) Ausgaben für die Sanierung historischer Stadtmauern,
soweit diese Stadt- oder Ortsbild prägend sind,

e) von der Gemeinde einer Eigentümerin oder einem Eigen-
tümer aufgrund eines Vertrages nach § 146 Abs. 3 BauGB
zu erstattende Beträge,

f) sonstige Ausgaben, z. B. Gebäudewertminderung infolge
von Ordnungsmaßnahmen auf benachbarten Grundstücken,
Ausgaben für Maßnahmen zur Behebung besonderer
Gründungsschwierigkeiten, Ausgaben für die Regulie-
rung des Grundstücksniveaus einschließlich Stützmau-
ern; dazu gehören auch Ausgaben für die Durchführung
weiterer Maßnahmen, die für die Durchführung von
Baumaßnahmen erforderlich sind.

5.3.3 Ausgaben für die Durchführung von Baumaßnahmen
(1) Voraussetzung für die Berücksichtigung von Ausgaben

für die Durchführung von Baumaßnahmen ist, dass die Ge-
samtausgaben auch bei angemessenem Einsatz von Eigen-
leistungen, Fremdmitteln, sonstigen Finanzierungsmitteln
sowie Förderungen aufgrund anderer rechtlicher Grundlage
unter Berücksichtigung der nachhaltig erzielbaren Erträge
nicht gedeckt werden können.

(2) Berücksichtigt werden Ausgaben für die in § 148
Abs. 2 BauGB genannten Einzelmaßnahmen (§ 164 a Abs. 2
Nr. 3 BauGB):
5.3.3.1 Modernisierung und Instandsetzung

(1) Modernisierung i. S. von § 148 Abs. 2 Nr.1 BauGB ist
— die Beseitigung von Missständen i. S. von § 177 Abs. 2

BauGB durch bauliche Maßnahmen oder
— die Verbesserung des Gebrauchswertes von Gebäuden

und sonstigen baulichen Anlagen einschließlich dazuge-
höriger Außenanlagen, sodass diese den festgelegten Zie-
len und Zwecken der städtebaulichen Erneuerungsmaß-
nahme entsprechen.

Maßnahmen der Instandsetzung, die durch die Beseitigung
von Missständen verursacht werden, gelten als Modernisie-
rung.

(2) Instandsetzung i. S. von § 148 Abs. 2 Nr. 1 BauGB ist
die Behebung von baulichen Mängeln durch bauliche Maß-
nahmen. Mängel liegen außer in den in § 177 Abs. 3 BauGB
genannten Fällen auch dann vor, wenn die bauliche Anlage
nicht dem durch die festgelegten Ziele und Zwecke der städte-
baulichen Erneuerungsmaßnahme gebotenen Zustand ent-
spricht. Zur Instandsetzung kann auch die Wiederherstel-
lung (Rekonstruktion) oder der Umbau von Fassaden oder
Dächern gehören, wenn entsprechende Ziele und Zwecke
der städtebaulichen Erneuerung in der städtebaulichen Pla-
nung festgelegt sind. Die Instandsetzung wird nicht dadurch
ausgeschlossen, dass das Gebäude oder die sonstige bauli-
che Anlage vorübergehend auseinandergenommen werden
muss (z. B. bei Fachwerkbauten).

(3) Die Modernisierung oder Instandsetzung können jeweils
für sich oder miteinander verbunden durchgeführt werden.

(4) Voraussetzung für die Berücksichtigung von Ausgaben
für die Modernisierung und Instandsetzung ist, dass
— ein verwertbarer, noch als bauliche Anlage anzusehen-

der Bestand vorhanden ist (ein funktionsfähiger Zustand
ist nicht erforderlich),

— die modernisierungs- oder instandsetzungsbedürftige bau-
liche Anlage nach der Erneuerung voraussichtlich noch
für einen angemessenen Zeitraum, der bei einem Gebäu-
de in der Regel mindestens 30 Jahre umfassen soll, ge-
nutzt werden kann (Restnutzungsdauer),

— die Ausgaben der Modernisierung oder Instandsetzung
im Hinblick auf die Erhöhung des Gebrauchswerts und
die Restnutzungsdauer wirtschaftlich vertretbar sind und

— in der Regel nicht mehr als die Kosten eines vergleichba-
ren Neubaus an gleicher Stelle betragen. Für Gebäude
von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher
Bedeutung gilt hiervon abweichend Absatz 5 Buchst. f
Satz 4.

(5) Bei der Modernisierung und Instandsetzung von bauli-
chen Anlagen einschließlich dazugehöriger Außenanlagen
im Privateigentum gilt Folgendes:
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a) Berücksichtigt werden Modernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen
— aufgrund eines Modernisierungs- oder Instandsetzungs-

gebots gemäß § 177 BauGB (§ 164 a Abs. 3 Satz 1
BauGB),

— aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung zur Ver-
meidung eines Modernisierungs- oder Instandsetzungs-
gebots (§ 164 a Abs. 3 Satz 2 BauGB),

— aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung, mit der
bei einem Gebäude, das wegen seiner geschichtli-
chen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung
erhalten bleiben soll, auch Maßnahmen der Erhaltung,
Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung
übernommen werden (§ 164 a Abs. 3 Satz 2 BauGB).

b) In den Fällen des Buchstaben a erster und zweiter Spie-
gelstrich ist der Einsatz von Städtebauförderungsmitteln
maximal auf den Teil der Kosten beschränkt, den die Ge-
meinde den Eigentümerinnen und Eigentümern nach
§ 177 Abs. 4 BauGB zu erstatten hat (Kostenerstattungs-
betrag).

c) Der Kostenerstattungsbetrag kann ermittelt werden durch:
— Einzelfallbezogene Pauschale:

Der von der Gemeinde zu leistende Kostenerstat-
tungsbetrag kann unter Verzicht auf eine Einzelfall-
berechnung als Pauschale bei der Gesamtmaßnahme
berücksichtigt werden, soweit die Pauschale
— 30 % der berücksichtigungsfähigen Kosten der

Modernisierung und Instandsetzung nach Buch-
stabe d und

— 30 000 EUR im Jahr 2022, ab dem Jahr 2023 zu-
züglich Baupreisindexsteigerung (Höchstgrenze),

nicht überschreitet.
Bei Gebäuden von geschichtlicher, künstlerischer oder
städtebaulicher Bedeutung kann die Pauschale bis zu
40 % der berücksichtigungsfähigen Kosten und bis zu
50 000 EUR im Jahr 2022, ab dem Jahr 2023 zuzüglich
Baupreisindexsteigerung (Höchstgrenze), betragen.
Die Höchstgrenze bezieht sich auf die Kostenerstat-
tung/en an die Eigentümerin oder den Eigentümer je
Gebäude während der gesamten Dauer der Gesamt-
maßnahme. 
Voraussetzung ist eine allgemeinverbindliche Regelung
der Gemeinde (z. B. kommunale Modernisierungs-
richtlinie) und ein zwischen Gemeinde und Eigentü-
merin oder Eigentümer vor Durchführung der Maß-
nahme geschlossener Modernisierungs- und Instand-
setzungsvertrag. Die kommunale Modernisierungs-
richtlinie ist der Zwischenabrechnung einmalig bei-
zufügen, wenn erstmalig entsprechende Ausgaben
geltend gemacht werden sowie bei Änderungen.

— Gesamtertragsberechnung:
Im Übrigen erfolgt die Ermittlung des Kostenerstattungs-
betrags durch Berechnung auf der Grundlage des jähr-
lichen Gesamtertrages (Gesamtertragsberechnung) nach
dem Muster 8 (vgl. Nummer 7.1.2.1 Buchst. c) sowie
unter Berücksichtigung der Buchstaben d und e. 

— Können Mittel der Wohnraumförderung eingesetzt wer-
den, verbleibt im Regelfall kein Kostenerstattungsbe-
trag. Die Spiegelstriche 1 und 2 sind nicht anwend-
bar. Sofern im Einzelfall die Modernisierung und In-
standsetzung eines Gebäudes trotz Inanspruchnahme
der Wohnraumförderung nicht wirtschaftlich dar-
stellbar ist, können ergänzend Städtebauförderungs-
mittel in der Höhe eingesetzt werden, die erforderlich
ist, um die Wirtschaftlichkeit des Objekts gerade zu
erreichen („schwarze Null“). Die Wirtschaftlichkeits-
berechnung erfolgt nach den Vorschriften der Wohn-
raumförderung.

d) Bei der Ermittlung der Ausgaben für Modernisierungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen werden grundsätzlich
alle baulichen Maßnahmen berücksichtigt, die im Hin-

blick auf die Ziele der städtebaulichen Erneuerungsmaß-
nahme und die Regelungen in den Absätzen 1 und 2
notwendig sind, den anerkannten Regeln der Technik —
einschließlich energetischer Standards — entsprechen
und ortsüblich sind. In diesem Rahmen wird auch der
innenstadtbedingte Mehraufwand für die Herrichtung
von Gebäuden und ihres Umfelds für Handel, Dienstleis-
tungen und innenstadtverträgliches Gewerbe berücksich-
tigt. 

Ausgaben für Maßnahmen auf privaten Freiflächen wer-
den berücksichtigt, wenn 

— die Maßnahme im Zusammenhang mit der direkten
Gebäudefunktion steht (z. B. Fahrradabstellanlagen,
Müllsammelplätze, Wege, barrierefreie Gestaltung) oder

— die Fläche dauerhaft für eine öffentliche Nutzung zur
Verfügung steht (z. B. Spielplätze) und diese vertrag-
lich abgesichert ist oder 

— die Maßnahmen einer ökologischen Aufwertung die-
nen und öffentlich wirksam sind (z. B. Bodenentsie-
gelung für Vegetations- oder Wasserflächen i. S. des
Klimaschutzes und der Klimaanpassung). 

Angemessene Arbeitsleistungen der Eigentümerin oder
des Eigentümers werden grundsätzlich nicht über einen
Betrag in Höhe von 12 EUR je Stunde und nicht über
30 % der sonstigen zuwendungsfähigen Ausgaben der Mo-
dernisierung und Instandsetzung hinaus berücksichtigt. 

e) Der Gesamtanteil des Eigenkapitals und der Sach- und
Arbeitsleistungen soll — außer bei Gemeinbedarfs- und
Folgeeinrichtungen anderer Träger als der Gemeinde —
mindestens 15 % der zuwendungsfähigen Modernisie-
rungs- oder Instandsetzungsausgaben betragen. Insbe-
sondere bei der Modernisierung oder Instandsetzung
gewerblich genutzter Gebäude ist ein höherer Anteil an-
zustreben.

f) Zuwendung bei Maßnahmen an einem Gebäude von ge-
schichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeu-
tung

Im Fall des Buchstaben a dritter Spiegelstrich, d. h. für
vertraglich gegenüber der Gemeinde übernommene Maß-
nahmen bei einem Gebäude von geschichtlicher, künstleri-
scher oder städtebaulicher Bedeutung, die neben der
Modernisierung, der Erhaltung, Erneuerung und funktions-
gerechten Verwendung des Gebäudes dienen (§ 164 a Abs. 3
Satz 2 zweite Alternative BauGB), gelten die Buchstaben b
bis e entsprechend, soweit nicht nachstehend Abweichen-
des bestimmt ist. Satz 1 bezieht sich auf Gebäude, die Bau-
denkmal i. S. der Bestimmungen des Niedersächsischen
Denkmalschutzgesetzes sind. Bei der Ermittlung der Ausga-
ben gemäß Buchstabe d werden auch Ausgaben berücksich-
tigt, die nach landesrechtlichen Vorschriften, Verfügungen
und Auflagen, insbesondere der Denkmalpflege, notwendig
sind, um das Gebäude entsprechend seiner geschichtlichen,
künstlerischen und städtebaulichen Bedeutung instand zu
setzen und zu erhalten, mit seinem gesamten Baubestand zu
erneuern und einer den heutigen wirtschaftlichen Verhält-
nissen entsprechenden Verwendung auf Dauer zuzuführen
(denkmalschutzbedingter Mehraufwand). Die Ausgaben kön-
nen die Ausgaben eines vergleichbaren Neubaus überschrei-
ten. Soweit Ausgaben über die Maßnahmen zur Erhaltung,
Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung des Ge-
bäudes hinaus ausschließlich für Aufgaben der Denkmal-
pflege anfallen, werden sie nicht der Gesamtmaßnahme zu-
gerechnet.

(6) Bei Gebäuden im Eigentum der Gemeinde sowie Ge-
bäuden im Treuhandvermögen nach § 160 BauGB (jeweils
einschließlich Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen) gilt
Folgendes:

— Absatz 5 Buchst. b bis f gilt entsprechend. 

— Bei der Modernisierung und Instandsetzung von gemein-
deeigenen Gebäuden im Sanierungsvermögen und von
Gebäuden im Treuhandvermögen nach § 160 BauGB (je-
weils einschließlich Gemeinbedarfs- und Folgeeinrich-
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tungen) können alternativ zum ersten Spiegelstrich und
abweichend von Nummer 5.3.3 Abs. 1 die tatsächlich
entstandenen Ausgaben berücksichtigt werden.
Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn das Gebäu-
de im Hinblick auf die städtebauliche Erneuerung erwor-
ben wurde oder es als Gemeinbedarfs- und Folgeeinrich-
tung genutzt werden soll. Es ist auf geeignete Weise
nachzuweisen (z. B. mit dem Verzeichnis nach dem Mus-
ter 7 (vgl. Nummer 7.1.2.1 Buchst. c), Bestandsverzeich-
nis), dass sich das Grundstück während der Durchfüh-
rung der Baumaßnahme im Sanierungsvermögen oder im
Treuhandvermögen nach § 160 BauGB befand. Zur Be-
handlung der Erträge und der laufenden Aufwendungen
bei Grundstücken im Sanierungs- oder Treuhandvermö-
gen wird auf die Nummern 5.2.1.7 und 5.3.2.7 Buchst. a
verwiesen.
Die Modernisierung und Instandsetzung von Rathäusern
wird berücksichtigt, wenn diese zu einer Aufwertung des
städtebaulichen Umfelds beiträgt (z. B. auch Fassadensa-
nierung, Aufwertung des Eingangsbereichs, Herstellung
Barrierefreiheit). Die Förderung ist auf 3 Mio. EUR (zu-
wendungsfähige Kosten) je Gesamtmaßnahme beschränkt.
Für denkmalschutzbedingten Mehraufwand erhöht sich
die Förderung um bis zu 50 % auf maximal 4,5 Mio. EUR
(zuwendungsfähige Kosten).

5.3.3.2 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen
Berücksichtigt werden Ausgaben für die Errichtung und

Änderung
— von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen der Ge-

meinde sowie
— von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen Dritter an-

stelle der Gemeinde.
Die Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Ge-

bäude oder sonstiger baulicher Anlagen mit dem Ziel, dort
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einzurichten, fällt
unter Nummer 5.3.3.1.

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen i. S. des § 148
Abs. 2 Nr. 3 BauGB sind bauliche Anlagen und Einrichtun-
gen, die sozialen oder kulturellen Zwecken dienen, der All-
gemeinheit der Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfü-
gung stehen und als dem bloßen privatwirtschaftlichem Ge-
winnstreben entzogene öffentliche Aufgabe wahrgenommen
werden.

Dazu gehören auch Sportstätten, die der Grundversorgung
dienen (Sporthallen, Sportplätze, zur Ausübung des Schwimm-
sports bestimmte Schwimmbäder) einschließlich dazugehö-
riger Funktionsgebäude. Dabei ist abweichend von Satz 1 keine
Errichtung förderfähig; die Förderung ist auf 3 Mio. EUR
(zuwendungsfähige Kosten) während der Gesamtmaßnahme
beschränkt.

Soweit eine Gemeinbedarfs- oder Folgeeinrichtung nicht
nur der Erfüllung des Zwecks der städtebaulichen Erneue-
rung dient, sind die Ausgaben nur anteilig zuwendungsfä-
hig. Die Ermittlung des erneuerungsbedingten Teils der
Ausgaben kann pauschaliert werden; die Ermittlung des er-
neuerungsbedingten Teils der Ausgaben kann unterbleiben,
wenn die Funktion der Gemeinbedarfs- oder Folgeeinrich-
tung rechnerisch nicht sinnvoll auf das Fördergebiet und die
angrenzenden Bereiche aufgeteilt werden kann (z. B. Stadt-
bücherei, Sportanlagen).

Soweit die Änderung einer Gemeinbedarfs- oder Folgeein-
richtung durch die städtebauliche Erneuerung bedingt ist,
können die Ausgaben hierfür der Gesamtmaßnahme auch
dann zugerechnet werden, wenn sich die Einrichtung außer-
halb des Fördergebietes befindet. Ausgaben für die Errich-
tung einer Gemeinbedarfs- oder Folgeeinrichtung außerhalb
des Fördergebietes sind nicht zuwendungsfähig.

Ausgaben für die Errichtung von Gemeinbedarfs- und Fol-
geeinrichtungen sind förderfähig, soweit dabei den Belan-
gen des Klimaschutzes oder der Klimafolgenanpassung
nachweislich ein hoher Stellenwert beigemessen wird (in
der Regel mindestens Effizienzhausstandard 40 oder ver-

gleichbare Maßnahmen zur Erreichung von entsprechenden
Klimaschutzzielen).
5.3.3.3 Verlagerung oder Änderung von Betrieben

Berücksichtigt werden Ausgaben für
— die erneuerungsbedingte Verlagerung von gewerblichen,

land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben,
— die erneuerungsbedingte Änderung solcher Betriebe.

Voraussetzung für die Finanzierung aus Städtebauförde-
rungsmitteln ist, dass Entschädigungen und/oder Förderun-
gen aufgrund anderer rechtlicher Grundlagen nicht ausrei-
chen (Spitzenfinanzierung), um eine besondere Härte vom
Betrieb abzuwenden, insbesondere eine ernsthafte Bedro-
hung der betrieblichen Existenz oder die Gefährdung von
Arbeitsplätzen. Die Notwendigkeit und die Höhe der Spit-
zenfinanzierung sind durch Gutachten einer oder eines öf-
fentlich bestellten Sachverständigen nachzuweisen. Liegt
die Spitzenfinanzierung im Einzelfall unter 25 000 EUR, ge-
nügen Feststellungen der Gemeinde. Nicht zuwendungsfä-
hig sind erneuerungsunabhängige Ausgaben für die betrieb-
liche Verbesserung oder Erweiterung.
5.3.3.4 Sonstige Baumaßnahmen

Als Baumaßnahmen gelten auch Maßnahmen zum Aus-
gleich i. S. des § 1 a Abs. 3 BauGB, soweit sie auf den Grund-
stücken durchgeführt werden, auf denen Eingriffe in Natur
und Landschaft zu erwarten sind (§ 148 Abs. 2 Satz 2 BauGB).
5.3.4 Ausgaben für sonstige Maßnahmen/Abwicklung der

städtebaulichen Erneuerung
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Abschluss der

städtebaulichen Erneuerung, z. B.
— Aufhebung der Sanierungssatzung,
— Veräußerung und Rückübertragung von Grundstücken,
— Erhebung von Ausgleichsbeträgen,
— Abwicklung von Rechts- und Zuwendungsbeziehungen,
— Dokumentation der städtebaulichen Erneuerung (z. B. Ab-

schlussbericht einschließlich Aussagen zur Verstetigung),
werden in angemessenem Umfang gefördert, soweit sie nicht
zu den Ausgaben nach Nummer 5.3.1 Abs. 3 (Vergütung für
Sanierungsträger und andere Beauftragte) bzw. nicht zu den
Maßnahmen gehören, die nach Nummer 5.3.1 Abs. 4 der
geltenden Förderobergrenze unterliegen.

5.4 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben
Nicht zuwendungsfähig sind insbesondere:

5.4.1 Ausgaben für persönliche und sachliche Kosten der
Gemeindeverwaltung;

5.4.2 Ausgaben für Geldbeschaffungskosten und Zinsen;
5.4.3 Ausgaben, die vorrangig durch andere Stellen gedeckt

werden können, z. B. für Maßnahmen der Straßen-
baulastträger oder der Energieversorgungsunterneh-
men sowie bei anderen Förderprogrammen (Grundsatz
der Nachrangigkeit, vgl. auch Nummer 4 Abs. 2); 

5.4.4 Ausgaben für vorbereitende Untersuchungen;
5.4.5 Ausgaben für die Erstellung des integrierten (städte-

baulichen) Entwicklungskonzepts (ausgenommen Vor-
bereitungsmaßnahmen, vgl. Nummer 5.3 Abs. 7); 

5.4.6 Ausgaben für Ersatzbauten, Ersatzanlagen und Woh-
nungsneubau;

5.4.7 Ausgaben für den Abriss von Baudenkmalen.

5.5 Beginn und Ende des Zuwendungszeitraumes
(1) Der Zuwendungszeitraum beginnt mit dem 1. Januar

des Jahres, in dem die Gesamtmaßnahme erstmals in das
Städtebauförderungsprogramm aufgenommen ist.

(2) Der Zuwendungszeitraum endet spätestens zu dem Da-
tum, zu dem die Gesamtmaßnahme förderungsrechtlich von
der Programmbehörde für abgeschlossen erklärt worden ist.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen
(1) Die Städtebauförderung erfolgt unter der Auflage, dass

die Gemeinde sich verpflichtet,
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a) die Einnahmen der Gesamtmaßnahme nach Nummer 5.2
nur für Ausgaben der Gesamtmaßnahme zu verwenden,

b) die zuwendungsfähigen Ausgaben der Gesamtmaßnah-
me sowie die Finanzierungsmittel in ihrem Haushalt zu
veranschlagen,

c) vor Beginn der Förderung erworbene Grundstücke oder
Rechte an Grundstücken im Fördergebiet oder in dazuge-
hörenden Ersatz- und Ergänzungsgebieten oder außer-
halb dieser Gebiete als Austausch- oder Ersatzland er-
worbene Grundstücke der Gesamtmaßnahme als Sanie-
rungsvermögen zur Verfügung zu stellen und — falls vor-
handen — in das Treuhandvermögen nach § 160 BauGB
zu überführen, wenn die Grundstücke von Einzelmaß-
nahmen betroffen sind, die den Bodenwert wesentlich
verändern,

d) nach Beginn der Förderung mit Städtebauförderungsmit-
teln oder zweckgebundenen Einnahmen erworbene
Grundstücke oder Rechte an Grundstücken der Gesamt-
maßnahme als Sanierungsvermögen im Zeitpunkt des
Erwerbs zur Verfügung zu stellen und — falls vorhanden
— in das Treuhandvermögen nach § 160 BauGB zu über-
führen,

e) Grundstücke oder Rechte an Grundstücken, die als Er-
satz erworben werden (z. B. durch Tausch) der Gesamt-
maßnahme als Sanierungsvermögen zur Verfügung zu
stellen und — falls vorhanden — in das Treuhandvermö-
gen nach § 160 BauGB zu überführen,

f) die Grundstücke, die sie zur Vorbereitung der Sanierung
freihändig mit Städtebauförderungsmitteln erworben oder
der Gesamtmaßnahme zur Verfügung gestellt oder vom
Sanierungsträger nach § 159 Abs. 3 BauGB übernommen
hat, nach Maßgabe des § 89 Abs. 3 und 4 BauGB zu ver-
äußern; beim umfassenden Verfahren sind bei der Veräu-
ßerung Werte nach Maßgabe des § 153 Abs. 4 BauGB
und im Übrigen nach Maßgabe des § 194 BauGB zugrun-
de zu legen; die Veräußerungsauflage gilt nicht für
Grundstücke, die nach der städtebaulichen Planung für
den Gemeinbedarf oder als Verkehrs-, Versorgungs- oder
Grünflächen vorgesehen sind oder als Austauschland
oder zur Entschädigung in Land benötigt werden; die
Veräußerungspflicht nach § 89 BauGB bleibt unberührt,

g) ein Verzeichnis aller in das Liegenschaftsvermögen über-
nommenen Grundstücke (Bestandsverzeichnis) nach dem
Muster 7 und den dazu ergangenen Hinweisen in Mus-
ter 7 a (vgl. Nummer 7.1.2.1 Buchst. c) aufzustellen.

 (2) Die Gemeinde darf über Gemeinbedarfs- und Folge-
einrichtungen vor Ablauf der zeitlichen Bindung (Zweck-
bindungsfrist) nicht anderweitig verfügen. Die Zweckbin-
dungsfrist beträgt 
a) 20 Jahre bei einer Zuwendung von mehr als 200 000 EUR;
b) 15 Jahre bei einer Zuwendung von mehr als 50 000 bis

zu 200 000 EUR;
c) 5 Jahre bei einer Zuwendung von 10 000 bis zu 50 000 EUR.

Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt der Anschaffung oder
der Fertigstellung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrich-
tung. Die Gemeinde wird nach Ablauf der Zweckbindungs-
frist frei über die Verfügung der Gegenstände.

7. Anweisungen zum Verfahren
(1) Städtebauförderungsmittel gewährt das Land den Ge-

meinden nach Maßgabe des nach räumlichen und sachlichen
Gesichtspunkten aufgestellten und jährlich fortgeschriebe-
nen Städtebauförderungsprogramms des Landes.

(2) Das Städtebauförderungsprogramm umfasst in allen
Programmen Durchführungsmaßnahmen (Nummer 2 Abs. 2)
und kann im Fall einer interkommunalen Kooperation Vor-
bereitungsmaßnahmen (Nummer 2 Abs. 3) umfassen. Die
Durchführungsmaßnahmen und die im Fall einer interkom-
munalen Kooperation möglichen zuwendungsfähigen Vor-
bereitungsmaßnahmen gliedern sich jeweils in:
— die erstmalig in das Städtebauförderungsprogramm auf-

genommenen Maßnahmen (Neumaßnahmen),

— die bereits zu einem früheren Zeitpunkt in das Städte-
bauförderungsprogramm aufgenommenen Maßnahmen,
die für eine weitere Förderung im Programmjahr vorgese-
hen sind (Fortsetzungsmaßnahmen) und

— die bereits zu einem früheren Zeitpunkt in das Städte-
bauförderungsprogramm aufgenommenen Maßnahmen,
die ohne weitere Förderung abgeschlossen werden kön-
nen (ausgeförderte Maßnahmen).

7.1 Verfahren zur Aufstellung des Städtebauförderungspro-
gramms

7.1.1 Programmbehörde
Das MW ist niedersächsische Programmbehörde für die

Gewährung von Städtebauförderungsmitteln.
7.1.2 Anmeldungen der Gemeinde
7.1.2.1 Maßgaben

Die Aufstellung und Fortschreibung des Städtebauförde-
rungsprogramms erfolgt jährlich aufgrund von Anmeldun-
gen der Gemeinden nach folgenden Maßgaben:
a) Die Anmeldungen müssen alle für die Programmaufstel-

lung oder Fortschreibung erforderlichen Angaben ent-
halten. Der für das Programmjahr und die Fortschrei-
bungsjahre jeweils vorgesehene Ausgabenumfang muss
der Finanzkraft der Gemeinde angepasst sein; seine Fi-
nanzierung muss für das Programmjahr im Haushalt der
Gemeinde und für die Fortschreibungsjahre in der mittel-
fristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehen sein.

b) Die Anmeldungen sind der Programmbehörde auf dem
Dienstweg über das örtlich zuständige ArL spätestens bis
zum 1. Juni des Jahres, das dem Programmjahr voraus-
geht, vorzulegen. 
Die Anmeldungen sind nach dem Muster 1 (vgl. Num-
mer 7.1.2.1 Buchst. c) (einschließlich der erforderlichen
Anlagen) ausschließlich elektronisch einzureichen. 
Der Landkreis hat, sofern es sich bei der anmeldenden
Gemeinde um eine kreisangehörige Gemeinde handelt,
eine Stellungnahme zu der Betroffenheit der öffentlichen
Belange abzugeben, für die seine Zuständigkeit gegeben
ist. Entsprechendes gilt bei einer Anmeldung über die
Region Hannover.

c) Die Programmbehörde stellt die für die Antragsstellung,
Auszahlung und Abrechnung erforderlichen Informatio-
nen und Vordrucke (Muster) auf ihrer Internetseite bereit
(www.mw.niedersachsen.de). 

d) Im Fall einer positiven Entscheidung über ihre Anmel-
dung ist die Gemeinde verpflichtet, die „Begleitinforma-
tionen zur Bund-Länder-Städtebauförderung“ in den
elektronisch vom Bund bereitgestellten Formblättern zu
erfassen.

7.1.2.2 Beizufügende Unterlagen bei Anmeldungen von Durch-
führungsmaßnahmen, deren Neuaufnahme in das
Förderungsprogramm beantragt wird

Der Anmeldung sind beizufügen:
a) Ergänzungsblatt bei Anmeldung einer städtebaulichen Er-

neuerungsmaßnahme zur Neuaufnahme in das Förderungs-
programm nach dem Muster 1.1 (vgl. Nummer 7.1.2.1
Buchst. c);

b) Erfassungsbogen nach dem Muster 2 (vgl. Nummer 7.1.2.1
Buchst. c);

c) Begründung der Anmeldung 
— durch Vorlage des Berichts über das Ergebnis der vor-

bereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB, so-
fern die beabsichtigte Gesamtmaßnahme als städte-
bauliche Sanierungsmaßnahme durchgeführt werden
soll und

— durch Vorlage eines integrierten (städtebaulichen) Ent-
wicklungskonzepts, das den Anforderungen in Num-
mer 4 Abs. 3 entspricht;

d) Ratsbeschlüsse
— über die Absicht der Gemeinde, die in der Anmeldung

bezeichnete städtebauliche Erneuerungsmaßnahme
durchzuführen, 
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— über die räumliche Abgrenzung der Gesamtmaßnah-
me (siehe Nummer 2 Abs. 4), sofern bereits darüber
beschlossen wurde,

— über die Bereitschaft der Gemeinde, den durch Ein-
nahmen und durch Städtebauförderungsmittel des
Landes nicht gedeckten Teil der Ausgaben für die Fi-
nanzierung der Gesamtmaßnahme aufzubringen,

— über das integrierte (städtebauliche) Entwicklungskon-
zept.

Im Fall von interkommunalen Kooperationen sind ent-
sprechende Ratsbeschlüsse aller kooperierenden Gemein-
den erforderlich. Zusätzlich sind Ratsbeschlüsse über die
Festlegung einer der Gemeinden als federführende Ge-
meinde zur Antragsstellung und in der Eigenschaft als
Zuwendungsempfänger erforderlich.

e) Karte mit der räumlichen Abgrenzung der beabsichtigten
Durchführungsmaßnahme; andere von EU, Bund oder
Land geförderte oder durchgeführte Maßnahmen, insbe-
sondere der Raumordnung, der Wirtschaft, der Landwirt-
schaft, des Verkehrs, des Wohnungsbaus und der Moder-
nisierung, des Schulbaus und des Krankenhausbaus so-
wie Maßnahmen nach der ZILE-Richtlinie und der
LEADER-Richtlinie sind zu kennzeichnen;

f) Bestandsverzeichnis gemeindeeigener Grundstücke im
vorgesehenen Fördergebiet entsprechend dem Muster 7
(vgl. Nummer 7.1.2.1 Buchst. c);

g) Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 149 BauGB;

h) Stellungnahme der zuständigen unteren Denkmalschutz-
behörde und des Niedersächsischen Landesamtes für
Denkmalpflege, sofern wesentliche Aspekte des Denk-
malschutzes berührt werden;

i) Stellungnahme der zuständigen unteren Naturschutzbe-
hörde, sofern wesentliche Aspekte des Natur- und des
Landschaftsschutzes von hoher Bedeutung berührt wer-
den.  

7.1.2.3 Beizufügende Unterlagen bei Anmeldungen von Durch-
führungsmaßnahmen, die bereits in das Förderungs-
programm aufgenommen sind

Der Anmeldung sind beizufügen:

a) Erfassungsbogen nach dem Muster 2 (vgl. Nummer 7.1.2.1
Buchst. c);

b) Fortschreibung des integrierten (städtebaulichen) Entwick-
lungskonzepts, soweit Aktualisierungsbedarf besteht;

c) Bericht über den Stand der Durchführung der Gesamt-
maßnahme nach dem Muster 3 (vgl. Nummer 7.1.2.1
Buchst. c);

d) bei beabsichtigter Änderung der räumlichen Abgrenzung
der Durchführungsmaßnahme (Erweiterung oder Ein-
schränkung des Gebietes): Karte mit der räumlichen Ab-
grenzung der Durchführungsmaßnahme, in der die
beabsichtigte Änderung kenntlich zu machen und zu be-
gründen ist. Durch eine geplante Gebietserweiterung zu
erwartende Mehrkosten und deren Finanzierung sind zu
erläutern. Die mit einer vorgesehenen Gebietseinschrän-
kung ggf. verbundenen Kosteneinsparungen und deren
Auswirkungen auf den Kostenrahmen sind darzustellen.
Andere von EU, Bund oder vom Land geförderte oder
durchgeführte Maßnahmen, insbesondere der Raumord-
nung, der Wirtschaft, der Landwirtschaft, des Verkehrs,
des Wohnungsbaus und der Modernisierung, des Schul-
baus und des Krankenhausbaus sowie Maßnahmen nach
der ZILE-Richtlinie und der LEADER-Richtlinie sind zu
kennzeichnen;

e) Bestandsverzeichnis der Grundstücke, die der Gesamtmaß-
nahme nach Nummer 6 Abs. 1 Buchst. c bis g zur Verfü-
gung gestellt oder in das Treuhandvermögen überführt
worden sind, nach dem Muster 7 (vgl. Nummer 7.1.2.1
Buchst. c);

f) die ggf. fortgeschriebene Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht gemäß § 149 BauGB;

g) Stellungnahme der zuständigen unteren Denkmalschutz-
behörde und des Niedersächsischen Landesamtes für
Denkmalpflege, sofern wesentliche Aspekte des Denk-
malschutzes berührt werden;

h) Stellungnahme der zuständigen unteren Naturschutzbe-
hörde, sofern wesentliche Aspekte des Natur- und des
Landschaftsschutzes von hoher Bedeutung berührt wer-
den.  

7.1.2.4 Beizufügende Unterlagen bei Anmeldungen von Vor-
bereitungsmaßnahmen, deren Neuaufnahme in das
Förderungsprogramm beantragt wird

Der Anmeldung sind beizufügen:
a) Ergänzungsblatt bei Anmeldung einer städtebaulichen Er-

neuerungsmaßnahme zur Neuaufnahme in das Förderungs-
programm nach dem Muster 1.1 (vgl. Nummer 7.1.2.1
Buchst. c);

b) Erfassungsbogen nach dem Muster 2 (vgl. Nummer 7.1.2.1
Buchst. c);

c) Begründung der Anmeldung durch Vorlage einer inter-
kommunal erarbeiteten Entwicklungsstrategie; in dieser
ist unter Mitwirkung aller kooperierenden Gemeinden
die abgestimmte strategische Ausrichtung der beabsich-
tigten verbindlichen Kooperation der nachhaltigen Stadt-
entwicklung darzustellen;

d) Ratsbeschlüsse der kooperierenden Gemeinden
— über die Absicht der Gemeinden, die in der Anmel-

dung bezeichnete Vorbereitungsmaßnahme durchzu-
führen und ein interkommunal verbindlich abge-
stimmtes integriertes Entwicklungskonzept zu erstellen,

— über die Bereitschaft, den durch Einnahmen und
durch Städtebauförderungsmittel des Landes nicht
gedeckten Teil der Ausgaben für die Finanzierung der
Gesamtmaßnahme gemeinsam aufzubringen,

— über die Festlegung einer der kooperierenden Gemein-
den als federführende Gemeinde zur Antragstellung
und in der Eigenschaft als Zuwendungsempfänger,

— über den Beginn vorbereitender Untersuchungen ge-
mäß § 141 Abs. 3 Satz 1 BauGB, sofern diese beab-
sichtigt sind und hierüber bereits beschlossen wurde;

e) sofern vorbereitende Untersuchungen gemäß § 141 BauGB
durchgeführt werden sollen,
— eine Karte mit der räumlichen Abgrenzung der ge-

planten Vorbereitungsmaßnahme; andere von EU,
Bund oder Land geförderte oder durchgeführte Maß-
nahmen, insbesondere der Raumordnung, der Wirt-
schaft, der Landwirtschaft, des Verkehrs, des Woh-
nungsbaus und der Modernisierung, des Schulbaus
und des Krankenhausbaus sowie Maßnahmen nach
der ZILE-Richtlinie und der LEADER-Richtlinie sind
zu kennzeichnen,

— ein Bestandsverzeichnis gemeindeeigener Grundstücke
im Gebiet der beabsichtigten Vorbereitungsmaßnah-
me entsprechend dem Muster 7 (vgl. Nummer 7.1.2.1
Buchst. c);

f) Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 149 BauGB.
7.1.2.5 Beizufügende Unterlagen bei Anmeldungen von

Vorbereitungsmaßnahmen, die bereits in das Förde-
rungsprogramm aufgenommen sind

Der Anmeldung sind beizufügen:
a) Erfassungsbogen nach dem Muster 2 (vgl. Nummer 7.1.2.1

Buchst. c);
b) Bericht über den Stand der Vorbereitung der Gesamt-

maßnahme nach dem Muster 3 (vgl. Nummer 7.1.2.1
Buchst. c);

c) sofern vorbereitende Untersuchungen gemäß § 141 BauGB
durchgeführt werden sollen oder wurden,
— bei beabsichtigter Änderung der räumlichen Abgren-

zung der Vorbereitungsmaßnahme (Erweiterung oder
Einschränkung des Gebietes): eine Karte mit der räum-
lichen Abgrenzung der Vorbereitungsmaßnahme, in
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der die beabsichtigte Änderung kenntlich zu machen
und zu begründen ist. Durch eine geplante Gebietser-
weiterung zu erwartende Mehrkosten und deren Fi-
nanzierung sind zu erläutern. Die mit einer vorgese-
henen Gebietseinschränkung ggf. verbundenen Kos-
teneinsparungen und deren Auswirkungen auf den
Kostenrahmen sind darzustellen. Andere von EU, Bund
oder vom Land geförderte oder durchgeführte Maß-
nahmen, insbesondere der Raumordnung, der Wirt-
schaft, der Landwirtschaft, des Verkehrs, des Woh-
nungsbaus und der Modernisierung, des Schulbaus
und des Krankenhausbaus sowie Maßnahmen nach
der ZILE-Richtlinie und der LEADER-Richtlinie sind
zu kennzeichnen,

— ein Bestandsverzeichnis der Grundstücke, die der Ge-
samtmaßnahme zur Verfügung gestellt oder in das
Treuhandvermögen überführt worden sind, nach dem
Muster 7 (vgl. Nummer 7.1.2.1 Buchst. c);

d) die ggf. fortgeschriebene Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht gemäß § 149 BauGB. 

7.1.2.6 Stellungnahme der zuständigen Kommunalaufsichts-
behörde

Die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde hat die An-
meldung der Gemeinde darauf zu prüfen, ob und inwieweit
die Gemeinde aufgrund ihrer Verwaltungs- und Finanzkraft
in der Lage ist, die beantragte Gesamtmaßnahme insbeson-
dere im Programmjahr und in den Folgejahren durchzufüh-
ren. Die Stellungnahme erfolgt nach dem Muster 4 (vgl.
Nummer 7.1.2.1 Buchst. c).
7.1.3 Entscheidung

Die Programmbehörde entscheidet auf der Grundlage der
eingegangenen Anmeldungen im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel über das Jahresprogramm (Neuaufnahmen
und Fortschreibungen). Die ÄrL, die Bewilligungsbehörde
und die Gemeinden, die Anmeldungen vorgelegt haben,
werden über das Ergebnis unterrichtet. Das fortgeschriebene
Städtebauförderungsprogramm ist die Grundlage für die
jährliche Bewilligung von Städtebauförderungsmitteln zur
Förderung von Ausgaben im Rahmen der Gesamtmaßnahme
durch die Bewilligungsbehörde.
7.1.4 Änderung des Städtebauförderungsprogramms außer-

halb der jährlichen Fortschreibung
(1) Die Programmbehörde behält sich vor, im Städtebau-

förderungsprogramm für eine Gesamtmaßnahme vorgesehe-
ne Städtebauförderungsmittel, die dort zurzeit nicht oder
nicht mehr benötigt werden, für eine andere Maßnahme des
Städtebauförderungsprogramms einzusetzen (Umschichtung).
Die Umschichtung erfolgt auf Antrag der Gemeinde, für de-
ren Maßnahme der Förderungsbetrag erhöht werden soll.
Die Durchführung des Verwaltungsverfahrens obliegt der
Bewilligungsbehörde; sie unterrichtet auch die ebenfalls
von der Umschichtung betroffene Gemeinde.

(2) Wird eine in das Städtebauförderungsprogramm aufge-
nommene Gesamtmaßnahme aufgegeben und sind die hier-
für vorgesehenen Städtebauförderungsmittel noch nicht
zum Einsatz gekommen, kann die Programmbehörde eine
andere angemeldete, noch nicht in das Städtebauförde-
rungsprogramm aufgenommene Gesamtmaßnahme auswäh-
len und die frei gewordenen Förderungsmittel hierfür
verwenden (Austausch). Die vom Austausch betroffenen Ge-
meinden werden von der Bewilligungsbehörde unterrichtet.

7.2 Zuwendungsverfahren
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der

Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zu-
wendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten
Zuwendung gelten die VV-Gk zu § 44 LHO, soweit nicht in
diesen Zuwendungsrichtlinien Abweichungen zugelassen
worden sind.
7.2.1 Bewilligungsbehörde

Bewilligungsbehörde für die Gewährung von Städtebau-
förderungsmitteln ist die Investitions- und Förderbank Nie-

dersachsen (NBank), Günther-Wagner-Allee 12—16, 30177
Hannover.
7.2.2 Bewilligungsantrag

Die Bewilligung von Städtebauförderungsmitteln erfolgt
auf besonderen schriftlichen Antrag der Gemeinde in elek-
tronischer Form. Der Antrag ist nach dem Muster 5 (vgl.
Nummer 7.1.2.1 Buchst. c) zu stellen.
7.2.3 Bewilligungsbescheid

Gegenstand der Bewilligung ist die Gesamtmaßnahme.
7.2.4 Auszahlung

(1) Die im Bewilligungsbescheid genannten Beträge wer-
den auf Antrag der Gemeinde nach dem Muster 6 (Auszah-
lungsantrag) (vgl. Nummer 7.1.2.1 Buchst. c) von der Bewil-
ligungsbehörde ausgezahlt.

(2) Die Städtebauförderungsmittel des Landes dürfen nur
insoweit und nicht eher angefordert werden, als dies erfor-
derlich ist. Der Mittelabruf darf sich daher nur auf Ausgaben
beziehen, die nicht aus kassenmäßig verfügbaren Mitteln
der Gesamtmaßnahme (z. B. Privatisierungserlösen) gedeckt
werden können.

(3) Der Mittelabruf darf sich nur auf den Betrag erstrecken,
der anteilig zu den zurechenbaren Komplementärmitteln
der Gemeinde voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten
ab Erhalt der beantragten Mittel für zuwendungsfähige Aus-
gaben entstanden ist. Die Städtebauförderungsmittel des
Landes dürfen zeitlich anteilmäßig nicht vor den Gemeinde-
mitteln eingesetzt werden.
7.2.5 Monitoring

Die Gemeinde ist ab dem Zeitpunkt der Programmaufnah-
me verpflichtet, aktiv an dem für die Wirkungsbeobachtung
der Programme durchgeführten Monitoring teilzunehmen.
Sie hat die Monitoringdaten für ein Programmjahr in den
elektronisch vom Bund bereitgestellten Formblättern bis
zum 31. August des auf das Programmjahr folgenden Jahres
zu erfassen sowie aussagekräftiges Bildmaterial von den ge-
förderten Vorhaben verbunden mit einer Nutzungsberechti-
gung für Internet und Publikationen dem Bund und dem
Land Niedersachsen zur Verfügung zu stellen.
7.2.6 Abrechnungsverfahren
7.2.6.1 Zweck und Gegenstand der Abrechnung/Zwischen-

abrechnung
(1) Die Gemeinde hat für jede Gesamtmaßnahme, die Ge-

genstand der Förderung ist, eine Abrechnung und Zwischen-
abrechnungen aufzustellen.

(2) Die Abrechnung bildet die Grundlage für abschließende
Entscheidungen über die Förderung.

(3) Die Abrechnung/Zwischenabrechnung gilt als Verwen-
dungsnachweis/Zwischennachweis i. S. der Nummer 5
ANBest-Gk.
7.2.6.2 Vorlage der Abrechnung/Zwischenabrechnung

(1) Bei noch nicht abgeschlossenen Gesamtmaßnahmen
ist für jedes Haushaltsjahr eine Zwischenabrechnung zu er-
stellen. Die Zwischenabrechnung ist der Bewilligungsbehörde
bis zum 30. Juni des auf den Zwischenabrechnungszeitraum
folgenden Jahres vorzulegen.

(2) Die Abrechnung der Gesamtmaßnahme ist der Bewilli-
gungsbehörde innerhalb von sechs Monaten nach Beendi-
gung des Zuwendungszeitraumes vorzulegen.

(3) Ist eine termingerechte Vorlage der Abrechnung/Zwi-
schenabrechnung nicht möglich, kann die Bewilligungsbe-
hörde bei Vorliegen wichtiger Gründe auf Antrag der Ge-
meinde Fristverlängerung gewähren.
7.2.6.3 Inhalt und Form der Abrechnung/Zwischenabrech-

nung
(1) Die Abrechnung/Zwischenabrechnung ist als Verwen-

dungsnachweis/Zwischennachweis unter Angabe aller zur
Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Städte-
bauförderungsmittel des Landes und Erreichung des beab-
sichtigten Zuwendungszwecks erforderlichen Angaben sowie
unter Berücksichtigung der fallweise relevanten Einnah-
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men- und Ausgabenpositionen aufzustellen. Bei Durchfüh-
rungsmaßnahmen ist die Abrechnung/Zwischenabrechnung
nach den Mustern 14, 14.1 und 14.2 und bei Vorbereitungs-
maßnahmen im Fall interkommunaler Kooperation nach den
Mustern 15, 15.1 und 15.2 (vgl. Nummer 7.1.2.1 Buchst. c)
zu erstellen.

(2) Sachleistungen sind mit ihrem Geldwert einzusetzen,
z. B. beim Tausch von Grundstücken mit dem jeweils zu-
grunde gelegten Tauschwert.

(3) Für die zuwendungsfähigen Einzelmaßnahmen sind
die nicht durch Einnahmen, Eigenleistungen und Fremdmit-
tel gedeckten Ausgaben anzusetzen. 

(4) Bei der Abrechnung sind auch die nach Aufstellung
anfallenden Einnahmen anzusetzen, soweit sie dem Grunde
und der Höhe nach bestimmt sind. Der Höhe nach noch
nicht bestimmte, aber zu erwartende Einnahmen sind mit
einem geschätzten Betrag anzusetzen.

(5) In der Abrechnung sind nur Ausgaben für Einzelmaß-
nahmen anzusetzen, die bis zum Ende des Zuwendungszeit-
raumes (siehe Nummer 5.5 Abs. 2) abgeschlossen wurden.
Abweichend von Satz 1 werden Einzelmaßnahmen, die ge-
mäß Nummer 5.3.4 Gegenstand der Abwicklung der Ge-
samtmaßnahme sind, in der Abrechnung berücksichtigt,
wenn die Verpflichtungen zur Leistung der Ausgaben (siehe
hierzu Nummer 5.3 Abs. 6) bis zum Ende des Zuwendungs-
zeitraumes entstanden sind.

(6) Spätestens in der Abrechnung ist der Wertausgleich
gemäß den Nummern 5.2.2 und 5.3.2.2 vorzunehmen.

(7) Der Abrechnung von Durchführungsmaßnahmen ist
ein Bericht beizufügen, in dem die Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Abwicklung der Gesamtmaßnahme dokumentiert
wird. Der Abrechnung von Vorbereitungsmaßnahmen im Fall
interkommunaler Kooperation ist das im Zuge der Maßnah-
me erstellte interkommunal verbindlich abgestimmte inte-
grierte Entwicklungskonzept beizufügen.
7.2.6.4 Prüfung der Abrechnung/Zwischenabrechnung

(1) Unterhält die Gemeinde eine eigene Prüfungseinrich-
tung, so ist die Abrechnung/Zwischenabrechnung vorher von
dieser zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergeb-
nisses zu bescheinigen.

(2) Die Bewilligungsbehörde hat
a) die rechtzeitige Vorlage der Abrechnung/Zwischenabrech-

nung zu überwachen,
b) die Abrechnung/Zwischenabrechnung sachlich und rech-

nerisch zu prüfen und ggf. auf Ergänzung oder Berichti-
gung hinzuwirken,

c) den Umfang sowie das Ergebnis der Prüfung in einem
Vermerk (Prüfungsvermerk) niederzulegen,

d) die ggf. erforderlichen Entscheidungen zu treffen (vgl.
VV-Gk Nr. 8 zu § 44 LHO) und

e) die Gemeinde über das Ergebnis der Prüfung zu unter-
richten und ihr dabei mitzuteilen, wie lange sie die Un-
terlagen vorhalten muss.

(3) Eine Ausfertigung der Abrechnung und des Prüfungs-
vermerks ist der Programmbehörde zur Kenntnis zu geben.

8. Übergangsbestimmungen

8.1 Förderobergrenzen
Die in Nummer 5.3.1 Abs. 4 festgelegten Förderobergren-

zen für Vergütungen für Sanierungsträger und andere Beauf-
tragte oder begleitende städtebauliche und gestalterische
Beratungsleistungen sind auf Gesamtmaßnahmen anzuwen-
den, die nach dem 9. 7. 2008 in das Städtebauförderungs-
programm aufgenommen wurden.

8.2 Sonstige Übergangsbestimmungen
(1) Nummer 5.3.3.1 Abs. 5 (Modernisierung und Instand-

setzung von Gebäuden in Privateigentum) gilt für Einzel-
maßnahmen, für die die Verpflichtung zur Leistung von
Ausgaben nach dem 31. 12. 2022 begründet wurde. Davon
abweichend ist bis zum 31. 12. 2023 Nummer 5.3.3.1 Abs. 5
R-StBauF in der bis zum 31. 12. 2021 geltenden Fassung
(RdErl. des MS vom 17. 11. 2015, Nds. MBl. S. 1570, zuletzt
geändert durch RdErl. des MU vom 2. 12. 2020 Nds. MBl.
S. 1460) anzuwenden, wenn die Gemeinde das verlangt. 

(2) Nummer 5.3.3.1 Abs. 6 zweiter Spiegelstrich Sätze 5
und 6 (Modernisierung und Instandsetzung von Rathäusern)
gilt für Einzelmaßnahmen, für die die Verpflichtung zur Leis-
tung von Ausgaben nach dem 31. 12. 2022 begründet wurde.

(3) Nummer 5.3.3.2 Sätze 4 und 5 (Gemeinbedarfs- und
Folgeeinrichtungen: Sportstätten) gilt für Einzelmaßnah-
men, für die die Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben
nach dem 31. 12. 2022 begründet wurde. 

(4) Nummer 5.3.3.2 Satz 10 (Gemeinbedarfs- und Folge-
einrichtungen: Berücksichtigung der Belange des Klima-
schutzes) gilt für Einzelmaßnahmen, für die mit der Planung
nach dem 31. 12. 2022 begonnen wurde.

(5) Nummer 6 Abs. 2 (Zweckbindung für Gemeinbedarfs-
und Folgeeinrichtungen) gilt für Einzelmaßnahmen, für die
die Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben nach dem
31. 12. 2022 begründet wurde.

9. Schlussbestimmungen
Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2022 in Kraft.

Der Bezugserlass tritt mit Ablauf des 31. 12. 2021 außer
Kraft. 

An die
Ämter für regionale Landesentwicklung
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
Region Hannover, Landkreise und Gemeinden
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